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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Soweit ein Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein europäisches Vogelschutzge-
biet bei der Aufstellung bzw. der Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Raumordnungs-
plänen in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 
erheblich beeinträchtigt werden kann, sind gemäß § 7 Abs. 6 und 7 ROG FFH-Verträglich-
keitsprüfungen durchzuführen. Diese richten sich nach den Vorschriften des § 34 Abs. 1 bis 5 
BNatSchG, die für Pläne nach Maßgabe des § 36 BNatSchG anzuwenden sind.   

Demnach sind Regionalpläne, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Pro-
jekten oder Plänen geeignet sind, ein FFH-Gebiet oder ein Europäisches Vogelschutzgebiet 
erheblich zu beeinträchtigen, vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit 
mit den Erhaltungszielen des jeweiligen Gebiets zu prüfen. Die Prüfung bezieht sich nicht nur 
auf die Festlegungen innerhalb dieser Schutzgebiete, sondern auch auf Festlegungen, die von 
außerhalb in die Schutzgebiete hineinwirken können. Mögliche Beeinträchtigungen können 
allerdings auf der Ebene der Regionalplanung nur soweit beurteilt werden, wie dies aufgrund 
der Plangenauigkeit auf der jeweiligen Planungsstufe möglich ist.1 Die Anforderungen an die 
FFH-Prüfung hängen von den im Rahmen der Planung verfügbaren Detailkenntnissen und 
den Leistungsgrenzen der Regionalplanung ab.2 

Bei der Teilaufstellung der Regionalpläne in Schleswig-Holstein zum Sachthema Wind wird 
der Schutz der EU-Vogelschutzgebiete über die Tabukriterien des Kriterienkatalogs sowie den 
Umgang mit Vogelschutzkriterien bereits weitestgehend gesichert. EU-Vogelschutzgebiete 
nebst Umgebungsbereich von 300 m sind als weiches Tabukriterium für die Windkraftnutzung 
ausgeschlossen. Der Umgang mit weiteren Vogelschutz-Abwägungskriterien (vgl. Kap. 3) 
führt ebenfalls zu einer möglichst weitgehenden Vermeidung von Beeinträchtigungen inner-
halb sowie außerhalb der EU-Vogelschutzgebiete. 

Aus diesem Grund beziehen sich die FFH-Vorprüfungen und ggf. FFH-Verträglichkeitsprüfun-
gen nur auf solche Wind-Vorranggebietsvorschläge, die mindestens 300 m von EU-Vogel-
schutzgebieten entfernt liegen. Die Prüfungen werden darüber hinaus beschränkt auf solche 
Windvorranggebietsvorschläge, die näher als 1.200 m an EU-Vogelschutzgebiete heranrü-
cken. Unter Berücksichtigung der ohnehin freigehaltenen potenziellen Beeinträchtigungszo-
nen um bekannte Horststandorte der besonders windkraftsensiblen Großvogelarten Seeadler, 
Weißstorch, Schwarzstorch und Rotmilan sowie der bekannten Lachseeschwalbenkolonie bei 
Neufeld können außerhalb des Umgebungsbereiches von 300 – 1.200 m Konfliktfälle allenfalls 
im Einzelfall auftreten und in der Regel durch geeignete Maßnahmen auf der Genehmigungs-
ebene ausgeschlossen werden.  

Bei der Teilaufstellung der Regionalpläne in Schleswig-Holstein zum Sachthema Wind wird 
die FFH-Prüfung der Vorranggebietsvorschlage gestuft vorgenommen. Als Grundlage hat das 

 

1 OVG Lüneburg, Urt. v. 17.10.2013, 12 KN 277/11 
2 vgl. BVerwG, B. v. 24.03.2015, 4 BN 32/13 
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Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (MELUR) im Jahr 
2016 eine Liste von relevanten windkraftsensiblen Arten mit artspezifischen Prüfabständen 
sowie Angaben zur Empfindlichkeit gegenüber Schlag und Meidung zusammengestellt (vgl. 
Kap. 4). 

1. Stufe: FFH-Vorprüfung 
Eine einzelflächenbezogene FFH-Vorprüfung wird für Vorranggebietsvorschläge durchge-
führt, die ganz oder teilweise im Umgebungsbereich von 300 bis 1.200 m um solche EU-
Vogelschutzgebieten liegen, in denen die oben genannten windkraftsensiblen Vogelarten 
Bestandteil der Erhaltungsziele sind. 

2. Stufe: FFH-Verträglichkeitsprüfung 
 Falls im Rahmen der FFH-Vorprüfung nicht ausgeschlossen werden kann, dass der po-
tenziell betroffene Raum ein bedeutsamer Teillebensraum einzelner windkraftsensibler Vo-
gelarten ist oder erhebliche Störeffekte auftreten, werden in einer FFH-Verträglichkeitsprü-
fung ausgehend von den aktuell bekannten und potenziellen Brut- und Rastvorkommen 
der relevanten Vogelarten im Vogelschutzgebiet mögliche Beeinträchtigungen geprüft. Da-
bei wird das Potenzial möglicher Brut- und/oder Rastvorkommen innerhalb des Vogel-
schutzgebietes anhand einer Habitatanalyse ermittelt. Für die Prüfung der möglichen Be-
troffenheit von Hauptnahrungsräumen oder Funktionsbeziehungen außerhalb des Vogel-
schutzgebietes sind wiederum die in der o.g. Liste des MELUR genannten Prüfabstände 
relevant.  

3. Stufe: FFH-Abweichungsverfahren 
Für den Fall, dass erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Natura-2000-
Gebietes in der FFH-Prüfung der 2. Stufe nicht sicher ausgeschlossen werden können, ist 
die Planung unzulässig, soweit nicht die Voraussetzungen nach § 34 Abs. 3 bis 5 
BNatSchG dargelegt werden können (FFH-VP der Stufe III: Abweichungsverfahren). Da 
allerdings in diesen Fällen der Vogelschutz gegenüber der Windkraftnutzung in dem be-
troffenen Bereich höher gewichtet wird, bleibt diese Möglichkeit theoretisch. 

 
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind die im Rahmen der Teilaufstellung der Re-
gionalpläne in Schleswig-Holstein zum Sachthema Windenergie vorgeschlagenen Windvor-
ranggebiete PR3_LAU_003, PR3_LAU_035 und PR3_LAU_302. Sie liegen innerhalb des 
300 bis 1200 m-Umgebungsbereiches des Vogelschutzgebietes (SPA) DE 2328-491 „Wald-
gebiete in Lauenburg“, hier: Teilgebiete Bartelsbusch und Lindenbusch. Erhebliche Beein-
trächtigungen der Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes konnten in der FFH-Vorprüfung 
nicht ausgeschlossen werden, daher ist eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchzuführen.  

 



Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
Teilaufstellung der Regionalpläne in Schleswig-Holstein (Sachthema Windenergie) 
FFH-Verträglichkeitsprüfung für das SPA Waldgebiete in Lauenburg  3  

 

 

 

2 Übersicht über das Schutzgebiet und die für seine Erhal-
tungsziele maßgeblichen Bestandteile 

2.1 Verwendete Quellen, durchgeführte Untersuchungen und weitere Da-
tengrundlagen 

Zur Darstellung der Erhaltungsziele und des Erhaltungszustandes des Vogelschutzgebietes 
wurden folgende Quellen herangezogen: 

• Standard-Datenbogen für das SPA DE 2328-491 „Waldgebiete in Lauenburg“, Aus-
fülldatum Juni 2004, Aktualisierung Mai 2019; Quelle: Landesportal Schleswig-Hol-
stein: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schutzgebiete/vogel-
schutz/Vogelschutzgebiete.html, abgerufen im September 2019. 

• Managementplan für das Teilgebiet „Haringer Berg“ des Flora-Fauna-Habitat-Gebietes 
DE 2230-304 „Wälder westlich des Ratzburges Sees“ sowie das Teilgebiet „Haringer 
Berg“ des Vogelschutzgebietes DE 2328-491 „Waldgebiete in Lauenburg“, Juni 2017, 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Lan-
des Schleswig-Holstein (MELUR 2017a). 

• Managementplan für das Europäische Vogelschutzgebiet DE 2328-491 „Waldgebiete 
in Lauenburg“ Teilbereich: Flächen des Eigenbetriebes Kreisforsten Herzogtum Lauen-
burg, Februar 2013, Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und länd-
liche Räume des Landes Schleswig-Holstein (MELUR). 

• Managementplan für das Fauna Flora Habitat Gebiet DE 2329 391 „Wälder des He-
venbruch und des Koberger Forstes“ Teilgebiet „Hevenbruch“ sowie das Vogelschutz-
gebiet DE 2328 491 „Waldgebiete in Lauenburg“ Teilgebiet „Hevenbruch“, Mai 2017, 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Lan-
des Schleswig-Holstein (MELUR 2017b). 

• Managementplan für das Fauna Flora Habitat Gebiet DE 2329 391 „Wälder des He-
venbruch und des Koberger Forstes“ Teilgebiet „Riepenholz“ sowie das Vogelschutz-
gebiet DE 2328 491 „Waldgebiete in Lauenburg“ Teilgebiet „Riepenholz“ Mai 2017, 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Lan-
des Schleswig-Holstein (MELUR 2017c). 

• Erhaltungsziele für das Vogelschutzgebiet DE-2328-491 „Waldgebiete in Lauenburg“ 
(MELUR o.J.) Quelle: Landesportal Schleswig-Holstein: https://www.schleswig-hol-
stein.de/DE/Fachinhalte/S/schutzgebiete/vogelschutz/Vogelschutzgebiete.html, abge-
rufen im September 2019. 

• Brutvogelmonitoring 2009 zum SPA „Waldgebiete in Lauenburg 2328-491, Bearbei-
tung B. Struwe-Juhl & B. Koop  

• Monitoring in schleswig-holsteinischen EU-Vogelschutzgebieten 2013-2018, SPA 
Waldgebiete in Lauenburg, DE 2328-491, 3. Erfassung 2017, Bearbeitung Bernd Koop 



Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
Teilaufstellung der Regionalpläne in Schleswig-Holstein (Sachthema Windenergie) 
FFH-Verträglichkeitsprüfung für das SPA Waldgebiete in Lauenburg  4  

 

 

 

2.2 Übersicht über das Schutzgebiet 

Das SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ liegt im Norden des Landkreises Herzogtum Lauenburg 
im Großraum Trittau-Mölln-Berkenthin.  

Es umfasst in insgesamt sechs Teilgebieten Teile der Wälder westlich des Ratzeburger Sees 
(siehe nachfolgende Abbildung). Im Einzelnen handelt es sich um die Teilgebiete: Koberger 
Forst (1.240 ha), Voßberg (410 ha), Bartelsbusch mit Lindenbusch (322 ha + 80 ha), Sirksfel-
der Zuschlag (537 ha) und Ritzerauer Zuschlag (521 ha). 

 

Abb. 2-1:  Das SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ mit seinen sechs Teilgebieten: 1. Linden-
busch; 2. Bartelsbusch; 3. Vossberg; 4. Ritzerau; 4a: Duvenseebachniederung; 5. 
Sirksfelder Zuschlag; 6. Koberger Forst mit 6a: Hevenbruch; 6b: Riepenholz. 
(Quelle: Koop 2017) 
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Die Teilgebiete Koberger Forst, Sirksfelder Zuschlag und Ritzerauer Zuschlag liegen ver-
gleichsweise eng beieinander. Das Teilgebiet Vossberg liegt weiter entfernt in einem Abstand 
von ca. 3,9 km. Die Teilgebiete Bartelsbusch und Lindenbusch liegen in einem Abstand von 
6,5-7,2 km zu den übrigen Teilgebieten des SPA.Bei den Wäldern handelt es sich überwie-
gend um alte Laubwälder mit größeren Altholzbeständen und Totholzanteilen. Neben Buchen- 
und Eichenwäldern sowie Feuchtwäldern kommen einige Nadelholzbestände vor. Das Gebiet 
ist reich an Kleingewässern und wird von zahlreichen, zum Teil naturnahen Waldbächen 
durchzogen. Die Waldbestände sind in eine strukturreiche Agrarlandschaft eingebettet, in der 
Grünlandbestände einen höheren Anteil einnehmen. 

Insbesondere die Altwaldbestände sind Brutplatz von Schwarzstorch, Mittel- und Schwarz-
specht, Zwergschnäpper, Seeadler, Rotmilan und Wespenbussard. In Feucht- und Nasswäl-
dern brüten Waldwasserläufer und Kranich. Röhrichtflächen dienen als Brutplatz für die Rohr-
weihe und Schlagschwirl. Angrenzende Grünländer bieten typischen Wiesenvögeln geeignete 
Brutplätze. An den Waldrändern, Lichtungen, Feldgehölzen und Knicks brüten Arten wie 
Neuntöter und an Gewässern Arten wie der Eisvogel. 

Das Gesamtgebiet ist aufgrund des Vorkommens zahlreicher Brutvogelarten der naturnahen 
Laubwälder landesweit bedeutsam und besonders schutzwürdig.  
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Abb. 2-2:  Übersicht SPA „Waldgebiete in Lauenburg“, Teilgebiete Lindenbusch und Bartels-
busch und zu prüfende potenzielle Windvorrangflächen 
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Abb. 2-3:  Übersicht SPA „Waldgebiete in Lauenburg“, Teilgebiet Koberger Forst mit Heven-
bruch und Riepenholz und zu prüfende potenzielle Windvorrangflächen 
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2.3 Erhaltungsziele des Schutzgebietes 

Das SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ hat gemäß Standard-Datenbogen (2019) und seinen 
Erhaltungszielen (MELUR o.J.) eine „besondere Bedeutung“ als Brutgebiet für Eisvogel (Al-
cedo atthis), Schwarzstorch (Ciconia nigra), Mittelspecht (Dendrocopos medius), 
Schwarzspecht (Drycopos martius), Zwergschnäpper (Ficedula parva), Kranich (Grus 
grus), Seeadler (Haliaeetus albicilla), Neuntöter (Lanius collurio), Rotmilan (Milvus mil-
vus), Wespenbussard (Pernis apivorus) und Waldwasserläufer (Tringa ochropus) und ist 
„von Bedeutung“ als Brutgebiet für die Arten Rohrweihe (Circus aeruginosus) und Schlag-
schwirl (Locustella fluviatilis).  

Weitere Erhaltungsziele gemäß Standarddatenbogen (Stand 05/2019) sind die Arten Uhu 
(Bubo bubo), Wachtelkönig (Crex crex), Schwarzmilan (Milvus migrans), Braunkehlchen 
(Saxicola rubetra) und Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) (fett: Arten Anhang I der Vogel-
schutzrichtlinie). 

Übergreifendes Ziel in dem aus fünf Teilflächen bestehenden, ornithologisch bedeutsamen 
Waldkomplex ist die Erhaltung der Lebensräume und einer daran angepassten, vielfältigen 
und stabilen Brutvogelgemeinschaft. Zum Schutz der Großvögel ist das Gebiet, insbesondere 
im Umfeld der Bruthabitate von vertikalen Fremdstrukturen, wie Windkraftanlagen und Hoch-
spannungsleitungen freizuhalten (MELUR o.J.). 

Weitere Ziele sind die Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes für die oben genannten 
Vogelarten und ihrer Lebensräume. Hierzu sind u.a. insbesondere folgende Aspekte zu be-
rücksichtigen (MELUR o.J.):  

Arten der Laub-, Misch-, und Bruchwälder wie Schwarzstorch, Mittelspecht, Schwarz-
specht, Zwergschnäpper, Kranich, Seeadler, Rotmilan, Wespenbussard und Waldwas-
serläufer 

Erhaltung 

• großräumiger, störungsarmer Laub- und Mischwälder unterschiedlicher Altersstufen 
als geeignete Brutgebiete, 

• vorhandener Horste und geeigneter Horstbäume, insbesondere starkastige alte Eichen 
und Buchen (u.a. Schwarzstorch, Seeadler, Wespenbussard) und der Höhlenbäume 
(u.a. Schwarzspecht), 

• möglichst störungsfreier Bereiche im Horst- oder Brutplatzumfeld zwischen dem 15.02. 
und 31.08. und bestehender Habitatstrukturen im direkten Horst- oder Brutplatzumfeld, 

• eines - bezogen auf das Gesamtgebiet - ausreichend hohen Anteils zusammenhän-
gender, über 80jähriger Laubwaldbestände mit einem ausreichenden Anteil an Altei-
chen, sonstigen rauhborkigen Bäumen wie z.B. Uralt-Buchen und stehendem Totholz 
mit BHD über 35 cm, 
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• von Bruthabitaten wie Bruchwälder, Sümpfe, Moore und Waldweiher mit ausreichend 
hohen Wasserständen (Kranich) 

• von fischreichen Binnengewässern und vogelreichen Feuchtgebieten und extensiv ge-
nutztem Grünland als geeignete Nahrungshabitate im Umfeld bzw. der weiteren Um-
gebung der Brutplätze, 

• der strukturreichen, offenen von extensiven Nutzungen geprägten Kulturlandschaft als 
Nahrungsgebiete wie Grünland, Hecken, Gräben (u.a. Rotmilan), 

• von alten, lichten Waldbeständen mit Lichtungen, Waldwiesen und strukturreichem Of-
fenland wie Grünland, Brachen, Rainen etc. in der Umgebung für den Wespenbussard, 

• von großen, möglichst wenig fragmentierten Bruch- und Auwäldern mit hohem Alt- und 
Totholzanteil sowie baumbestandenen Mooren inklusive der darin vorhandenen ste-
henden und fließenden Gewässer, 

• von durch Wirtschaftswegen nicht oder nur in geringem Umfang durchschnittenen 
Laubaltholzbeständen (Schwarzstorch), 

• von sauberen, strukturreichen und störungsarmen Nahrungsgewässern wie z.B. 
Waldteichen, langsam fließenden Bächen, Altwässern, Sümpfen etc. sowie extensiv 
bewirtschaftetem Grünland in Waldnähe für den Schwarzstorch, 

• der weitgehend natürlichen Dynamik von Fließgewässern, von Waldgewässern und 
eines naturnahen Wasserregimes, insbes. ausreichend hoher Wasserstände in den 
Brutgebieten, 

• geeigneter Rastgebiete wie z.B. Stillgewässer, Schlammflächen, Torfstiche u.a. für den 
Waldwasserläufer, 

• von Ameisenlebensräumen, insbesondere lichten Waldstrukturen, Lichtungen, Schnei-
sen als wesentliche Nahrungshabitate für den Schwarzspecht, 

• von insbes. stehendem Totholz und Baumstubben als Nahrungsrequisiten. 

Arten der (Land-) Röhrichte, der Weidengebüsche und Hochstauden wie der Rohrweihe 
und Schlagschwirl 

Erhaltung 

• von naturnahen Bruthabitaten wie Röhrichten und Verlandungszonen in Niederungen 
sowie an Teichen und Seen, 

• von Verlandungszonen, Kleingewässern, extensiv genutztem Feuchtgrünland u.ä. als 
Nahrungsgebiete in der Umgebung der Brutplätze, 

• feuchter Erlenbruchwälder und Weidengebüsche in Niederungen und Gewässerrand-
bereichen, 

• von dichten Hochstaudenfluren als wichtigstem Habitatmerkmal, 
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• eines ausreichenden Flächenanteils an nach dem 31.07. gemähten Flächen, 

• natürlicher oder naturnaher Wasserstände. 

2.4 Erhaltungszustand der Arten und des Gebietes 

Der Standard-Datenbogen (2019) und das Brutvogelmonitoring zum SPA aus 2009 (Struwe-
Juhl & Koop 2009) und 2013-2018 (Koop 2017) liefern Angaben zur Bestandsentwicklung und 
zum Erhaltungszustand der wertgebenden Arten. Im SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ brüte-
ten 2017 insgesamt 14 Vogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie (2009 insgesamt 
15 Vogelarten, 2001/2003 insgesamt elf Vogelarten). 

Schwarzmilan und Sperbergrasmücke kommen nicht mehr vor. Der Schwarzmilan brütet al-
lerdings unmittelbar angrenzend an das SPA und nutzt das Gebiet als Jagdgebiet. Rotmilan, 
Seeadler, Kranich, Eisvogel, Schwarzspecht, Mittelspecht, Zwergschnäpper und Neuntöter 
haben zugenommen. Blaukehlchen ist neu hinzugekommen. Die anderen Arten blieben im 
Bestand ungefähr gleich.  

Tab. 2-1:  Wertgebende Brutvogelarten aus Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie im SPA 
„Waldgebiete in Lauenburg“ in den Jahren 2001/2004,2009 (Struwe-Juhl & B. Koop 
2009) und 2017 (Koop 2017),SDB 05/2019) 

Art 
Bestand  

Brutpaare 
Trend 

2009>17 
Erhaltungs- 

zustand 
2001/2004 2009 201

7 
2001/2004 2009 2017* 

Schwarzstorch (Ciconia nigra) 0 1 1 = k.A. B B/B 
Wespenbussard (Pernis apivorus) 3 7 7 = B B  B/B 
Rotmilan (Milvus milvus) 2 3 4 + C C B/C 
 0 1 0 (-) k.A. B C(B)/B 
Seeadler (Haliaeetus albicilla) 1 1 2 + B C B/B 
Rohrweihe (Circus aeruginosus) 1 1 1 = B C C/B 
Wachtelkönig (Crex crex) 0 1 1 =) k.A. C B/B 
Kranich (Grus grus) 23 37 57 + B B A/A 
Uhu (Bubo bubo) 0 1 1 =) k.A. C B/B 
Eisvogel (Alcedo atthis) 6 2 6 (+) B C B/B 
Schwarzspecht (Drycopos martius) 15 15 17 = B C B/B 
Mittelspecht (Dendrocopos medius) 114 156 259 + B B A/A 
 0 1 0 (-) k.A. C C(B)/B 
Zwergschnäpper (Ficedula parva) 1 1 2 = B/C C C/B 
Blaukehlchen (Luscinia svecica) 0 0 1 neu - - B/- 
Neuntöter (Lanius collurio) 7 13 7 + B C B/B 
Erläuterungen: Bewertung Erhaltungszustand: A = hervorragend, B = gut, C = ungünstig; Trend: + = positive Bestandsentwick-

lung >20%, (+) = dito aber auf Einflug, zufälliges Einzelbrutpaar etc. zurückzuführen, = gleichbleibender Bestand ± 20%, 
- = negative Bestandsentwicklung >-20% 
* fett= Erhaltungszustand gem. Standarddatenbogen (05/2019)  

2.5 Managementplan / Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Die Managementplanung für das SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ liegt für die einzelnen Teil-
gebiete des SPA bzw. das FFH-Gebiet DE 2230-304 „Wälder westlich des Ratzburger Sees“ 
vor. Das SPA-Teilgebiet „Bartelsbusch mit Lindenbusch“ betreffen:  
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• Managementplan für das Teilgebiet „Haringer Berg“ des Flora-Fauna-Habitat-Gebietes 
DE 2230-304 „Wälder westlich des Ratzburges Sees“ sowie das Teilgebiet „Haringer 
Berg“ des Vogelschutzgebietes DE 2328-491 „Waldgebiete in Lauenburg“ 

• Managementplan für das Europäische Vogelschutzgebiet DE 2328-491 „Waldgebiete 
in Lauenburg“ Teilbereich: Flächen des Eigenbetriebes Kreisforsten Herzogtum Lauen-
burg. 

 

Darüber hinaus liegen der Managementplan für das Fauna Flora Habitat Gebiet DE 2329 391 
„Wälder des Hevenbruch und des Koberger Forstes“ Teilgebiet „Hevenbruch“ sowie das Vo-
gelschutzgebiet DE 2328 491 „Waldgebiete in Lauenburg“ Teilgebiet „Hevenbruch“ und der 
Managementplan für das Fauna Flora Habitat Gebiet DE 2329 391 „Wälder des Hevenbruch 
und des Koberger Forstes“ Teilgebiet „Riepenholz“ sowie das Vogelschutzgebiet DE 2328 491 
„Waldgebiete in Lauenburg“ Teilgebiet „Riepenholz“ vor. Die genannten Managementpläne 
sind in 2017 bzw. 2013 durch das MELUR aufgestellt worden. 

Der in den Managementplänen entwickelte Maßnahmenkatalog gewährleistet im Wesentli-
chen die Einhaltung des „Verschlechterungsverbotes“ der FFH-Richtlinie und besteht aus so-
genannten „notwendigen Erhaltungsmaßnahmen“, ggf. auch aus „Wiederherstellungsmaß-
nahmen“.  

Darüber hinaus werden „weitergehende Entwicklungsmaßnahmen“, z.B. artspezifische Maß-
nahmen, genannt, die über das Ziel der Einhaltung des Verschlechterungsverbotes hinausge-
hen und einer Verbesserung des Zustandes der in den Erhaltungszielen genannten Lebens-
raumtypen oder Arten dienen. Sie werden auf freiwilliger Basis durchgeführt.  

Das Maßnahmenkonzept bezieht sich im Wesentlichen auf die Flächen des Schutzgebietes 
oder wirken sich auf diese aus. Sie werden dem entsprechend durch die Windplanungen au-
ßerhalb des Schutzgebietes nicht beeinträchtigt und aus diesem Grund hier nicht weiter aus-
geführt. 

2.6 Zusammenhang des SPA mit anderen Gebieten 

Gemäß Standarddatenbogen besteht folgender Zusammenhang des beschriebenen Gebietes 
mit anderen Gebieten: 

• DE05 Lauenburgische Seen 

• DE02 Hevenbruch 

• DE02 Ritzerauer Hofsee und Duvenseebachniederung 
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3 Beschreibung der zu prüfenden potenziellen Windvorrang-
gebiete des Regionalplans im Zusammenhang mit dem SPA 

Mit der Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplanes 2010 Sachthema Windenergie und 
der Teilaufstellung der Regionalpläne zum Sachthema Windenergie werden die Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung hinsichtlich der raumordnerischen Steuerung der Windenergie-
nutzung anhand der Grundsätze der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts neu 
festgelegt und an diese angepasst. Die Landesregierung verfolgt im Rahmen eines gesamt-
räumlichen Konzeptes die Absicht, die Windenergienutzung im Sinne der Energiewende und 
der klimaschutzpolitischen Perspektiven aber gleichermaßen auch unter Wahrung der Interes-
sen der Bevölkerung und der Erhaltung von Natur und Landschaft voranzutreiben (Plankon-
zept 2019). 

Die raumordnerische Ausweisung von Gebieten für Windenergienutzung erfolgt auf der Basis 
einheitlicher Kriterien und Abwägungsbelange. Die räumliche Planung erfolgt dabei in einem 
sich schrittweise verdichtenden Prozess. Zur Festlegung der Vorranggebiete hat die Landes-
planungsbehörde zunächst sog. harte Tabukriterien ermittelt, nach denen aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen Windkraft ausgeschlossen ist. Zudem hat sie sog. weiche Tabukriterien 
festgelegt. Hierbei handelt es sich um selbständig gesetzte, abstrakte, typisierte und für den 
gesamten Planungsraum einheitlich anzuwendende Kriterien, die die Windenergienutzung 
ausschließen. Aus diesen Tabukriterien ergaben sich Tabuzonen für die Windkraft, die auch 
die Vogelschutzgebiete (SPA) betreffen. Hierbei sind vor allem folgende Tabukriterien rele-
vant: 

• EU-Vogelschutzgebiete 
• Umgebungsbereich von 300 m bei EU-Vogelschutzgebieten 
• FFH-Gebiete 
• Dichtezentrum für Seeadlervorkommen 
• Bedeutsame Nahrungsgebiete für Gänse (ohne Graugänse und Neozoen) und 

Schwäne (Zwerg- und Singschwäne) außerhalb von EU-Vogelschutzgebieten sowie 
1.000 m Abstand um Kolonien von Trauerseeschwalben und 3.000 m Abstand um die 
Lachseeschwalben-Kolonie bei Neufeld 

• Bedeutende Vogelflugkorridore zwischen Schlafplätzen und Nahrungsflächen von 
Gänsen und Schwänen; 3 km Abstandsradius um wichtige Schlafgewässer der Krani-
che 

• Waldflächen mit einem Abstandspuffer bis 100 m 

Nach Abzug aller harten und weichen Tabukriterien verbleiben die sogenannten Potenzialflä-
chen. Auf ihnen ist zumeist eine Vielzahl von Nutzungen gegeben, die zueinander in Bezie-
hung gesetzt werden müssen. Für diese Abwägung wurden weitere Kriterien herangezogen – 
unter anderem der Umgebungsbereich von 300 m bis 1.200 m bei Vogelschutzgebieten. In 
diesem Umgebungsbereich liegen die hier zu untersuchenden 3 Windpotenzialflächen (Plan-
konzept 2019). 
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3.1 PR3_LAU_003 

Die Fläche PR3_LAU_003 mit einer Größe von 72,2 ha befindet sich nordöstlich von Berkent-
hin und wird ackerbaulich (Knicklandschaft) genutzt. 

Die Fläche befindet sich südwestlich bzw. nordwestlich der SPA-Teilgebiete Lindenbusch und 
Bartelsbusch. Der geringste Abstand zur SPA-Gebietsgrenze beträgt ca. 300 m. 

3.2 PR3_LAU_035 

Die ca. 25,7 ha große Fläche PR3_LAU_035 liegt ca. 350 m östlich des SPA-Teilgebiets Ko-
berger Forst und wird ackerbaulich (Knicklandschaft) genutzt. 

Ca. 100 m östlich grenzt die Waldfläche Bälauer Zuschlag an die potenzielle Windvorrangflä-
che. Nördlich liegt die Ortschaft Walksfelde und südwestlich die Ortschaft Bornstorf, jeweils in 
ca. 800 m Entfernung zur betrachteten Fläche. 

3.3 PR3_LAU_302 

Die vorgeschlagene Windvorrangfläche bestehend aus 2 Teilflächen befindet sich westlich des 
Großen Ratzeburger Sees zwischen Pogeez und Krummesse. Die Fläche hat eine Gesamt-
größe von 98,1 ha und besteht überwiegend aus Äckern, die durch Heckenstrukturen (Knicks), 
eingefasst sind. Innerhalb der nördlichen Teilfläche gibt es zwei kleinere Stillgewässer und 
kleinflächig Grünland im Südosten sowie zwei kleine Gehölzbestände. Innerhalb der südlichen 
Teilfläche liegt kleinflächig Grünland, welches westlich angrenzt.  

Die Fläche befindet sich nördlich bzw. nordöstlich des SPA-Teilgebietes Lindenbusch. Der 
geringste Abstand zur SPA-Gebietsgrenze beträgt 300 m bzw. 730 m.  

3.4 Wirkfaktoren und Wirkprozesse 

Im Folgenden werden – soweit dies auf der Ebene des Regionalplans absehbar ist - die durch 
Windvorrangflächen zu erwartenden Wirkfaktoren und Wirkprozesse dargestellt, durch die Be-
einträchtigungen auf die Erhaltungsziele des SPA zu erwarten sind. Die Projektwirkungen wer-
den nach ihren Ursachen in baubedingte, anlagebedingte und betriebsbedingte Auswirkungen 
unterschieden. 

Sämtliche Planungen beruhen auf einer Windenergie-Referenzanlage von 150 m Gesamt-
höhe mit einem Rotordurchmesser von 100 m und 3 MW Leistung (Plankonzept 2019). 

Baubedingte Auswirkungen: 

 Störungen von windempfindlichen Vogelarten durch Lärm, Erschütterungen, visuelle 
Wirkungen. 

 Verlust bzw. Beeinträchtigung von Habitaten durch Baubetrieb und Bauflächen. 
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Aufgrund der Entfernung der vorgeschlagenen Windvorrangflächen über 300 m zu den 
Grenzen des SPA können baubedingte Beeinträchtigungen der als Erhaltungs- und 
Schutzziele genannten Vogelarten ausgeschlossen werden. 
 

Anlagebedingte Auswirkungen: 

 Anlagebedingter Verlust bzw. Beeinträchtigung von Habitaten. 

 Barrierewirkungen: Unterbrechung von Funktionsbeziehungen zum Umland des SPA 
und zu den Nahrungshabitaten landeinwärts für ziehende oder regelmäßig zwischen 
verschiedenen Lebensräumen (Brut-, Nahrungs- und Ruhegebiete) pendelnde Vögel 
des SPA (vgl. Hötker et al. 2005). 

Die vorgeschlagenen Windvorrangflächen liegen vollständig außerhalb des SPA, so 
dass anlagebedingte Flächeninanspruchnahmen von für den Schutzzweck maßgebli-
chen Bestandteilen wie die Habitate der Vogelarten des Anhang I bzw. Art. 4 Abs. 2 VS-
Richtlinie innerhalb des Schutzgebiets ausgeschlossen werden können.  

Verluste von wesentlichen, funktional bedeutsamen Lebensräumen der Vogelarten außerhalb 
des SPA können sich auch auf das SPA selbst auswirken. Relevant sind dabei insbesondere 
Hauptnahrungsräume innerhalb der für die regionalplanerische Prüfung vom MELUR 2016 
vorgegebenen Prüfabstände. Diese Prüfabstände werden an die in den SPA liegenden be-
kannten und potenziellen Brut- oder Rastgebieten angelegt. In Bezug auf potenzielle Brut- und 
Rastgebiete wird davon ausgegangen, dass erhebliche Beeinträchtigungen außerhalb des 
Umgebungsbereiches von bis zu 1.200 m um das EU-Vogelschutzgebiet allenfalls im Einzelfall 
auftreten und in der Regel durch geeignete Maßnahmen auf der Genehmigungsebene ausge-
schlossen werden. 

Die Prüfung der einzelnen vorgeschlagenen Windvorrangflächen in Bezug auf mögliche 
Beeinträchtigungen von potenziellen Nahrungsflächen und wahrscheinlichen Flugkor-
ridoren (Barrierewirkungen) ist der Einzelflächenbetrachtung zu entnehmen (vgl. Kap. 
5). 

 
Betriebsbedingte Auswirkungen: 

 Kollisionsbedingte Individuenverluste windenergieempfindlicher Vogelarten. 

 Störung von Brut- und Nahrungshabitaten windenergieempfindlicher Vogelarten, z.B. 
durch drehende Rotoren und Schattenwurf. 

Aufgrund der Entfernung der vorgeschlagenen Windvorrangflächen von weniger als 1.200 m 
zum SPA sind mögliche Beeinträchtigungen auf die in den gebietsspezifischen Erhaltungszie-
len gelisteten und in Schleswig-Holstein relevanten windenergieempfindlichen Großvogelarten 
zu berücksichtigen. Relevant sind dabei insbesondere Hauptnahrungsräume innerhalb der für 
die regionalplanerische Prüfung vom MELUR 2016 vorgegebenen Prüfabstände. Diese Prüf-
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abstände werden an die in den SPA liegenden bekannten und potenziellen Brut- oder Rastge-
bieten angelegt. In Bezug auf potenzielle Brut- und Rastgebiete wird davon ausgegangen, 
dass erhebliche Beeinträchtigungen außerhalb des Umgebungsbereiches von bis zu 1.200 m 
um das EU-Vogelschutzgebiet allenfalls im Einzelfall auftreten und in der Regel durch geeig-
nete Maßnahmen auf der Genehmigungsebene ausgeschlossen werden. 

Die Prüfung der einzelnen vorgeschlagenen Windvorrangflächen in Bezug auf Schlag-
gefährdung sowie Meideverhalten und Funktionsverluste durch betriebsbedingte Stör-
wirkungen der genannten Arten ist der Einzelflächenbetrachtung zu entnehmen (vgl. 
Kap. 5). 
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4 Detaillierte Betrachtung der erhaltungszielrelevanten wind-
kraftsensiblen Arten 

Es sind solche Vogelarten nicht weiter zu betrachten, die im Wirkbereich der vorgeschlagenen 
Windvorrangflächen als Brut- oder Rastvogel nicht nachgewiesen wurden und für die im Wirk-
bereich keine als Brut- oder Rasthabitat bzw. Nahrungshabitat geeigneten Flächen liegen. 
Weiterhin sind die Vogelarten nicht vertieft zu betrachten, für die negative Auswirkungen durch 
Windkraftanlagen im Vorfeld mit Sicherheit ausgeschlossen werden können. Als Grundlage 
für die regionalplanerische FFH-Prüfung hat das MELUR eine Liste von relevanten windkraft-
sensiblen Arten mit artspezifischen Prüfabständen sowie Angaben zur Empfindlichkeit gegen-
über Schlag und Meidung zusammengestellt. Diese Liste enthält alle Arten, die  

• in mindestens einem der gebietsspezifischen Erhaltungsziele (gEHZ) Schleswig-Hol-
steinischer Vogelschutzgebiete enthalten sind, 

• für die eine Beeinträchtigung bei Errichtung von WKA im Abstand von mehr als 300 m 
zum EU-Vogelschutzgebiet nicht auszuschließen ist (EU-Vogelschutzgebiet selbst so-
wie 300 m-Puffer um EU-Vogelschutzgebiet sind weiches Tabukriterium; geringere Ab-
stände müssen hier also nicht betrachtet werden) und 

• die aufgrund ihrer Vorkommensgebiete für diese Fragestellung relevant sind (z.B. sind 
Hochseevögel wie Trottellumme und Basstölpel als WKA-sensible Arten nicht in die 
Liste aufgenommen, da auf Helgoland WKA ausgeschlossen sind) 

Die angegebenen Prüfabstände sind speziell für die regionalplanerische FFH-Prüfung definiert 
und stellen keine Festlegung von Mindestabständen oder Irrelevanz-Schwellen in anderen 
Verfahren dar. 

Unter den für das SPA als Erhaltungs- und Schutzziele genannten Vogelarten befinden sich 
sieben windkraftsensible Arten, die auch auf größere Distanz (Abstand von mehr als 300 m 
zum EU-Vogelschutzgebiet) störempfindlich reagieren können oder Funktionsbeziehungen 
(Flugkorridore) nutzen und kollisionsgefährdet sind. Sie sind in Tab. 4-1 mit ihren jeweils zu 
prüfenden Abständen dargestellt. 
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Tab. 4-1:  Windkraftsensible Arten (Selektion aus den wertgebenden Arten des SPA) und ihre 
zu prüfende kritische Distanz für bekannte Vorkommen (Angaben MELUR, Stand 
08/2016)  

Art 
Potenzieller Beeinträchti-
gungsbereich; zu prüfen-
der Abstand in Meter 

Schlag (S) 
Meidung (M) 

Brut (B)/ Rast (R)  
 

Schwarzstorch 3.000 S B 

Rotmilan 1.500 S B/ R 

Seeadler 3.000 S B/ R 

Rohrweihe 1.000 S B/ R 

Wachtelkönig 500  M B/ R 

Kranich 500 M nur B 

Uhu 500 S B/ R 

In Bezug auf diese Arten ergibt sich die Notwendigkeit der Prüfung einer potenziellen Beein-
trächtigung der Erhaltungsziele durch die vorgeschlagenen Windvorrangflächen.  

Innerhalb der zu prüfenden Abstände spielen weiterhin der Brutplatz, die Habitatansprüche 
und der Erhaltungszustand der Arten eine Rolle, um eine Beurteilung der potenziellen Beein-
trächtigungen vornehmen zu können. Dies wird im Folgenden artbezogen kurz dargestellt. 

4.1 Schwarzstorch 

Im Juli 2019 hat die Bundesregierung den neuesten Bericht zur Umsetzung der EU-Vogel-
schutzrichtlinie bei der EU-Kommission eingereicht. Darin sind die neuesten Bestandsschät-
zungen und -trends bis zum Jahr 2016 enthalten. Demnach sind in Deutschland derzeit ca. 
800 bis 900 Paare des Schwarzstorchs ansässig. Der Kurzzeittrend für den Zeitraum 2004 
bis 2016 wird bei einem mittleren Zuwachs von 28 % als zunehmend gemeldet, der Langzeit-
trend für den Zeitraum 1980 bis 2016 ist ebenfalls zunehmend (EEA 2019).  

In Schleswig-Holstein stagniert die Schwarzstorchpopulation seit einigen Jahren. 2018 
konnte ein Bestand von 7 Paaren ermittelt werden, von denen nur 4 Paare einen Bruterfolg 
aufwiesen (MELUND 2018). 

Der besonders störungsempfindliche Schwarzstorch gehört zu den seltensten Brutvogelarten 
in Schleswig-Holstein (MELUR & LLUR 2016). Bei den Erhaltungszielen für das SPA werden 
die Waldgebiete in Lauenburg als „von besonderer Bedeutung“ für den Schwarzstorch ange-
geben. Der Erhaltungszustand liegt gemäß Standard-Datenbogen (05/2019) bei „gut“ (B) und 
Monitoringbericht 2017 aufgrund des regelmäßigen Vorkommens mit Bruterfolg bei „günstig“ 
(Koop 2017). 

Der Schwarzstorch besiedelt größere, naturnahe Laub- und Mischwälder mit naturnahen Bä-
chen, Waldteichen, Altwässern, Sümpfen und eingeschlossenen Feuchtwiesen. Die Nester 
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werden auf Eichen oder Buchen in störungsarmen, lichten Altholzbeständen angelegt und kön-
nen über mehrere Jahre genutzt werden. Vom Nistplatz aus können sie über weite Distanzen 
ihre Nahrungsgebiete aufsuchen. Bevorzugt werden Bäche mit seichtem Wasser und sichtge-
schütztem Ufer, vereinzelt auch Waldtümpel und Teiche. Die Nahrung besteht vor allem aus 
kleinen Fischen, Amphibien und Wasserinsekten (Andretzke et al. 2005).  

Der Aktivitätsraum eines Brutpaars kann eine Größe von 100-150 km² erreichen und sich bei 
hoher Siedlungsdichte auf 15 km² verringern. Die Hauptbrutzeit dauert von März bis Juli, zu-
dem weist diese Art eine hohe Nesttreue auf (BMVBS 2011). Während der Brutzeit sind 
Schwarzstörche sehr empfindlich, so dass Störungen am Horst zur Aufgabe der Brut führen 
können.  

Im SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ konnte ein Schwarzstorchpaar 1977 auf einer Eiche im 
Koberger Forst erfolgreich 4 Jungvögel erbrüten. Im Bartelsbusch erfolgten Bruten mindestens 
in den Jahren 1996 (2 Junge) und 1997 (1 Junges). In den folgenden Jahren gab es keinen 
Brutnachweis mehr, bis 2007 eine Ansiedlung im Koberger Forst erfolgte. Im Jahr 2009 hat 
ein Schwarzstorchpaar erfolgreich im Südteil des Koberger Forstes gebrütet und drei Jungvö-
gel aufgezogen (Struwe-Juhl & B. Koop 2009). Im SPA brütete 2017 1 Brutpaar erfolgreich, im 
Südosten des Koberger Forstes und es wurden 3 Jungvögel aufgezogen (Koop 2017). 

Der Schwarzstorch ist ein ausgeprägter Waldvogel, der in Schleswig-Holstein bevorzugt in 
störungsfreien Laub- und Mischwäldern brütet. Die Brut im Koberger Forst im Jahr 2009 er-
folgte auf einem Kunsthorst in der lichten Krone einer alten Eiche. Von Seiten der Lübecker 
Forstverwaltung wurde zeitnah eine Waldsperrzone nach § 20 LWaldG eingerichtet. Der bach-
begleitende Eichenbestand in der Abt. 27 (Brünkenbrook) im Koberger Forst ist als potenzieller 
Schwarzstorch-Brutplatz geeignet (ebd.). Darüber hinaus wird im Bericht zum Brutvogelmoni-
toring (Struwe-Juhl & B. Koop 2009) zum Schwarzstorch empfohlen, im Teilgebiet Bartels-
busch die wenigen störungsfreien Bereiche zu erhalten. Im Bartelsbusch ist eine künstliche 
Nisthilfe in einem zur Brut geeigneten Waldbestand vorhanden (Koop 2017). So kann eine 
mögliche Wiederansiedlung durch die konsequente Erhaltung der alten Eichen in der Abt. 132 
im Rahmen der Ausweisung als Naturwaldfläche begünstigt werden.  

Geeignete Nahrungshabitate im SPA sind gemäß den gebietsspezifischen Erhaltungszielen 
saubere, strukturreiche und störungsarme Gewässer wie z.B. Waldteiche, langsam fließende 
Bäche, Altwässer und Sümpfe (MELUR 2013). Die Schiebenitz in unmittelbarer Nähe zum o.a. 
Horst ist ein Waldbach mit gutem Forellenbestand, der im Jahr 2006 durch Besatzmaßnahmen 
neu begründet wurde (Kropla 2009). Weitere Waldbäche und Waldsümpfe sowie überstaute 
Erlenbrüche sind in der weiteren Umgebung vorhanden. Aufgesucht wurde auch das Linauer 
Moor. (Koop 2017). Aber gemäß den Erhaltungszielen kann auch extensiv genutztes Grünland 
in Waldnähe geeignete Nahrungsflächen aufweisen.  

Der Schwarzstorch ist durch Schlag gefährdet und weist nach der artspezifischen Einstufung 
des Kollisionsrisikos von Vogelarten an Windenergieanlagen eine hohe Mortalitätsgefährdung 
auf (Bernotat & Dierschke 2016). Meideeffekte lassen sich bis etwa 1.000 m ableiten (BfN, 
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FFH-VP-Info)). Die Flugwege zwischen Horst und Nahrungsgewässern sollen aus diesem 
Grund von Windkraftanlagen freigehalten werden (MELUR & LLUR 2016). Deutschlandweit 
wurden bislang vier Schlagopfer gefunden, keins in Schleswig-Holstein (Dürr 2019). 

4.2 Rotmilan 

In Deutschland gibt es derzeit zwischen 14.000 und 16.000 Brutpaare des Rotmilans. Der 
Kurzzeittrend für den Zeitraum 2004 bis 2016 wird bei einem mittleren Zuwachs von 10 % als 
stabil gemeldet, der Langzeittrend für den Zeitraum 1980 bis 2016 wird bei einer mittleren 
Abnahme von 16% ebenfalls als stabil eingeordnet (EEA 2019).  

Schleswig-Holstein beherbergt bedeutende Brutbestände des Rotmilan (LANU 2008). Diese 
sind vor allem in waldreichen Bereichen südlich des Nord-Ostsee-Kanals zu finden. Im Jahr 
2016 konnten insgesamt 130 Rotmilanpaare in Schleswig-Holstein verzeichnet werden (Kieck-
busch 2016). Der Brutbestand der Rotmilane hat sich bis 2017 weiter erhöht. In 2017 konnten 
165 Revierpaare in Schleswig-Holstein nachgewiesen werden (Wirth 2018).  

Für den Rotmilan wird in den gebietsbezogenen Erhaltungszielen das SPA „Waldgebiete in 
Lauenburg“ als „von besonderer Bedeutung“ eingestuft. Der Erhaltungszustand wird gemäß 
Standard-Datenbogen (05/2019) als ungünstig (C) bewertet. Im Monitoringbericht 2013-2018 
(Koop 2017) hingegen als günstig (B). Der Rotmilan besiedelt abwechslungsreiche Kulturland-
schaften mit einem vielfältigen Beuteangebot und brütet in störungsarmen Buchen- und Laub-
mischaltholzbeständen. Sein Nest legt er vorzugsweise in der Nähe von Lichtungen oder 
Waldrändern an (LANU 2008, v. Blotzheim et al. 1999). 

Rotmilane erbeuten ihre Nahrung im ausdauernden Suchflug, so dass sie sich im Vergleich zu 
anderen Greifvögeln besonders lange Zeiträume am Tag in der Luft aufhalten. Bevorzugte 
Nahrungsflächen weisen eine niedrige Vegetation auf, da hier die Milane ihre Beute aus der 
Luft entdecken können. Dabei werden sowohl Grünland- als auch Ackerflächen aufgesucht. 
Eine besondere Attraktionswirkung haben Mahd-/ Ernteereignisse von Grünland- bzw. Acker-
flächen, da hierdurch zuvor hochwüchsige, für Milane nur schwer nutzbare Flächen wieder 
niedrigwüchsig und daher gut einsehbar werden (MELUR & LLUR 2016). Hinsichtlich seines 
Aktionsraumes wird von einem Kernareal von ca. 30 ha pro Paar ausgegangen. Die Suchflüge 
nach Nahrung erstrecken sich vom Horst aus im Mittel bis ca. 5 km, maximal bis ca. 12 km 
weit (MEBS 2002, BAUER et al. 2005, MEBS & SCHMIDT 2006).  

Horste werden oft über viele Jahre benutzt. Horste werden oft über viele Jahre benutzt, wobei 
im Laufe der Zeit mehrere Ausweichhorste gebaut werden. Der Rotmilan verfügt über bis zu 3 
bis 5 Ausweichnester, die bei Störungen als Brutplatz genutzt werden (ebd.). 

Die Hauptbrutzeit dauert von März bis Juli, zudem weist diese Art eine hohe Ortstreue bis hohe 
Nesttreue auf (BMVBS 2011). 
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Das SPA "Waldgebiete in Lauenburg" gehört zu den traditionellen Brutplätzen des Rotmilans 
in Schleswig-Holstein. Jedoch ist der Brutbestand im SPA von 6 Paaren im Jahr 2000 auf 2 
Paare im Zeitraum 2001-2003 bzw. 3 Paare (2009) abgesunken (Struwe-Juhl & B. Koop 2009). 

Der Brutbestand des Rotmilans im SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ im Jahr 2017 umfasste 4 
Brutpaare. Je eines im Bartelsbusch, Vossberg, Linauer Zuschlag und Hevenbruch. Angren-
zend an das SPA brüten weitere Paare, u.a. am Nusser See (erstmals), im Kühsener Zuschlag, 
in der nördlich angrenzenden Duvenseeniederung und am Elbe-Lübeck-Kanal nahe dem Lin-
denbusch (Koop 2017).  

Ursprünglich ein klassischer Brutvogel alter Buchenwälder gab es zuletzt eine zunehmende 
Umsiedlung der Horstpaare in kleine Gehölze, die auch im Umfeld um das SPA auffällt. Dabei 
werden zunehmend andere Baumarten, z.B. Erlen oder Pappeln, ausgewählt. Die Nahrungs-
suche erfolgt vor allem im Grünland, daneben an den Gewässerufern (Elbe-Lübeck-Kanal, 
Nusser See) und in anderen Strukturen in der offenen Landschaft. Am Modellprojekt „Rotmilan 
- Land zum Leben“ teilnehmende Landwirte haben hier die Möglichkeit, Kleegras anzubauen, 
welches in der Brutzeit sukzessiv gemäht wird und damit kontinuierlich Flächen zur Beutejagd 
bietet. Auf den Biolandbetrieben wie Hof Ritzerau gehört Kleegras zur üblichen Kulturart in der 
Fruchtfolge. Solche flächenhaften Angebote fördern den Rotmilan. Die Habitatqualität im SPA 
ist insgesamt günstig (Koop 2017). 

Der Rotmilan ist in der Phase der Revierbesetzung und Horstbaus sehr empfindlich. In dieser 
Zeit kommt es bei Störungen zur Revieraufgabe oder zum Brutabbruch. Vor allem forstliche 
Arbeiten und die Brennholzwerbung stören erheblich. Diese Störungen dürften mit die Ursache 
für die Umsiedlung in kleine Feldgehölze sein (ebd.). Bisher wurden 496 Zufallsfunde des Rot-
milans als WEA-Schlagopfer in Deutschland registriert (Dürr 2019). Sechs Zufallsfunde des 
Rotmilans konnten im Land Schleswig-Holstein in verschiedenen Windparkflächen festgestellt 
werden. Aufgrund seiner Lebensweise, Balzflüge im Frühjahr, Thermikkreisen und z. B. Nah-
rungsflüge in Höhen stattfinden, in denen sich Rotoren der WEA befinden, besteht nach der 
Einstufung des Kollisionsrisikos von Vogelarten an Windenergieanlagen eine hohe Mortalitäts-
gefährdung (Bernotat & Dierschke 2016).  

Aus diesem Grund wird gegenüber der Art in Schleswig-Holstein ein Prüfabstand von 1.500 m 
angegeben (MELUR 2016).  

Das weltweite Verbreitungsgebiet des Rotmilans konzentriert sich auf Mitteleuropa, wobei 
Deutschland über die Hälfte des Weltbestandes beherbergt und damit für die Erhaltung dieser 
Art eine besondere Verantwortung hat. 

4.3 Seeadler 

Der europaweit größte Raubvogel Seeadler ist in Deutschland mit 850 Brutpaaren ansässig 
(EEA 2019). Der Kurzzeittrend für den Zeitraum 2004 bis 2016 wird bei einem mittleren Zu-
wachs von 82 % zunehmend gemeldet, der Langzeittrend für den Zeitraum 1980 bis 2016 wird 
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ebenfalls als zunehmend eingeordnet. (EEA 2019). 2018 konnten in Schleswig-Holstein 112 
besetzte Seeadlerreviere nachgewiesen werden (MELUND 2018).  

Das SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ hat gemäß Standard-Datenbogen (2019) und seinen 
Erhaltungszielen (MELUR 2o.J.) eine „besondere Bedeutung“ als Brutgebiet für den Seeadler. 
Der Erhaltungszustand wird gemäß Standarddatenbogen (09/2019) mit „günstig“ (B) bewertet. 

Seeadler nisten vorrangig in störungsarmen Laubwäldern in Gewässernähe, und zwar vor al-
lem in 100- bis 180-jährigen Rotbuchenbeständen. Bei der Art besteht eine ganzjährige Bin-
dung an das Brutrevier. Zur Nahrungssuche bevorzugen Seeadler fisch- und wasservogelrei-
che Binnengewässer, wobei Möwen- und Kormorankolonien zusätzliche Anziehungspunkte 
bilden (LANU 2008, Glutz v. Blotzheim et al. 1999). 

Die Reviergröße eines Brutpaares beträgt mindestens 25-45 km², in Schleswig-Holstein sogar 
mindestens 100 km² (vgl. BAUER et. al 2005). Die Hauptbrutzeit dauert von Februar bis ein-
schließlich Juni. Die Art zeigt eine hohe Nistplatztreue, mitunter sogar eine hohe Nesttreue 
(BMVBS 2011). Seeadler sind am Brutplatz häufig extrem störungsempfindlich. Störungen 
während der Brutzeit durch Forstarbeiten und durch Erholungssuchende gefährden den Brut-
erfolg (LANU 2008).  

Im Zuge der allgemeinen Bestandszunahme in Schleswig-Holstein hat sich die Art erstmalig 
im Jahr 2003 im SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ bzw. im Teilgebiet Ritzerauer Zuschlag an-
gesiedelt (Struwe-Juhl & B. Koop 2009). Mit Stand des Monitoringsberichtes zum SPA aus 
2017 bestanden 2 Brutreviere des Seeadlers im SPA, allerdings war nur ein Brutpaar erfolg-
reich. Im Ritzerauer Zuschlag hat ein Seeadlerpaar erfolgreich gebrütet. Das Seeadlerpaar 
hatte seinen Horst auf einer ca. 160-jährigen Rotbuche in der Abt. 43 errichtet. Der Horst am 
Koberger Moor befindet sich auf einer Küstentanne und ist durch Vernässungen im Umfeld 
nicht zugänglich. 

Die Nahrungssuche erfolgt an kleineren Feuchtgebieten der Umgebung. Das Paar im Ritze-
rauer Zuschlag jagt gern in der Duvenseeniederung, an der Überschwemmungsfläche nahe 
Sirksfelde (Stiftungsfläche), am Nusser See und im Ritzerauer Hofsee sowie im NSG Pantener 
Moorweiher und im Hellmoor. Der Aktionsraum des Brutpaares im Koberger Moor ist kaum 
bekannt, es jagt zumindest an den Weihern, die der WWF im Umfeld angelegt hat sowie im 
mit Fischen besetzten Weiher im Koberger Moor. Die Habitatqualität im SPA ist insgesamt 
günstig (Koop 2017). 

Für Seeadler besteht in ihren Brutrevieren aufgrund der hohen Flugintensität (Nahrungsflüge 
zur Versorgung der Jungvögel, Balzflüge, Revierverteidigung etc.) ein erhöhtes Kollisionsri-
siko. Die Art weist nach der artspezifischen Einstufung des Kollisionsrisikos von Vogelarten an 
Windenergieanlagen eine sehr hohe Mortalitätsgefährdung auf. Vor diesem Hintergrund ist der 
Umkreis des Brutplatzes in der Regel in einem Radius von 3.000 m von Windenergieanlagen 
freizuhalten (MELUR & LLUR 2016; Bernotat & Dierschke 2016).  
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In der zentralen Fundkartei der staatlichen Vogelschutzwarte im Landesamt für Umwelt Bran-
denburg sind in Deutschland insgesamt 163 Seeadler als Schlagopfer dokumentiert. Für 
Schleswig-Holstein sind bisher 38 Schlagopfer in der Fundkartei nachgewiesen (Dürr 2019). 

4.4 Rohrweihe 

Deutschlandweit hat die Rohrweihe einen Bestand von 6.500 – 9.000 Brutpaaren (EEA 2019). 
Der Kurzzeittrend für den Zeitraum 2004 bis 2016 wird bei einer mittleren Abnahme von 12 % 
als abnehmend gemeldet, der Langzeittrend für den Zeitraum 1980 bis 2016 ist mit einer Zu-
nahme von 1 % stabil (EEA 2019). 

Das SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ wird für die Rohrweihe gemäß Standard-Datenbogen 
(2019) und seinen Erhaltungszielen (MELUR o.J.) als „mit Bedeutung“ eingestuft. Der Erhal-
tungszustand wird gemäß Standard-Datenbogen (09/2019) als günstig (B) bewertet. Im Moni-
toringbericht 2013-2018 (Koop 2017) hingegen als „ungünstig“ (C). 

Die Rohrweihe bevorzugt als ausgesprochener Feuchtgebietsbewohner offene Verlandungs-
bereiche stehender Gewässer. In ungestörten Gebieten und bei günstiger Habitatausstattung 
kann es zu lokalen Nestkonzentrationen und sogar zu kolonieartigem Brüten kommen. Bevor-
zugt baut die Rohrweihe ihre Nester in den dichtesten und höchsten Schilfkomplexen über 
Wasser, aber mitunter auch in Getreidefeldern, Viehweiden, Wiesen oder Sümpfen (Bauer et 
al. 2005). 

Sie benötigt für die Jagd weite, offene Landschaften und ist meist eng an Röhricht gebunden. 
Ein wichtiger Bestandteil des Habitats ist ein geeigneter Nahrungsraum, der mit der unmittel-
baren Nistplatzumgebung identisch sein kann, aber nicht muss. Die Nahrungsgebiete sind 
meist 900 ha, jedoch auch bis zu 1.500 ha groß, nur bei sehr günstigen Bedingungen kleiner 
als 100 ha. Zum Nahrungsspektrum gehören insbesondere kleine Vögel und Säuger, zur Brut-
zeit vor allem auch Küken, Nestlinge und Eier. Gelegentlich werden auch Schlangen, Eidech-
sen oder Frösche erbeutet (ebd.). 

Die Hauptbrutzeit dieser Art erstreckt sich von März bis Juli. Die Rohrweihe zählt zu den Schilf-
brütern, seltener auch zu den Bodenbrütern und zeigt eine geringe bis durchschnittliche Ort-
streue (BMVBS 2011).  

2017 gab es ein besetztes Revier ohne Bruterfolg in der Duvenseebachniederung, wobei der 
Nestbau 2017 außerhalb des SPA erfolgte. Das Revier gehört zum langjährigen Brutrevier im 
Raum Ritzerauer Hofsee und war 2002 und 2009 besetzt, 2009 brütete das Paar aber eben-
falls außerhalb des SPA am Ritzerauer Hofsee, 2016 innerhalb. Das 2009 besetzte Revier am 
Lankauer See war in 2017 nicht besetzt (Koop 2017). 

Zwar ist der Gesamtbestand im SPA in der Anzahl gleich geblieben, doch gibt es seit Jahren 
einen beständigen Rückgang der Rohrweihe in der Umgebung: Erloschen sind z.B. die Vor-
kommen am Nusser See, Marienwohlder See, bei Hammer, am Lankauer See, in der Duven-
seeniederung und am Pantener Moorweiher. 2015 gab es 2 Brutpaare im Bereich des NSG 
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Duvenseebachniederung. 2016 1 Brutpaar, dessen Weibchen einem Beutegreifer zum Opfer 
fiel. Auch 2017 blieb dieses Paar ohne Bruterfolg.  

Brutmöglichkeiten bestehen in vielen kleinräumigen Röhrichten, wie sie in fast allen in der 
Vergangenheit besetzten Brutplätzen weiterhin bestehen. In der Duvenseebachniederung hat 
das Röhricht sich ausgebreitet, am Nusser See ist es infolge Beschattung zurückgegangen. 
Auch im Pantener Moorweiher ist das Schilf weitgehend verschwunden. 

Die Ernährungsbedingungen haben sich verändert, sind lokal besser (Ritzerau, Duvensee), 
an anderen Stellen möglicherweise schlechter geworden, die einzelnen Paare/Männchen 
müssen weit fliegen, um genügend Beute einzutragen. Im Brutgebiet Ritzerauer Hofsee haben 
sich die Beuteflüge seit der Umstellung auf Biolandbau verkürzt, was für eine Verbesserung 
der Situation durch die veränderte Landwirtschaft spricht (Koop 2017). 

Die Rohrweihe ist durch Schlag gefährdet; für sie wird ein 1.000-m-Prüfradius angewendet 
(MELUR 2016). Bisher wurden in Deutschland 39 Zufallsfunde der Rohrweihe als WEA-
Schlagopfer registriert, davon fünf in Schleswig-Holstein (Dürr 2019). Fünf Zufallsfunde der 
Rohrweihe konnten im Land Schleswig-Holstein in verschiedenen Windparkflächen festge-
stellt werden (2x WP Föhr / NF, 1x Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog / NF, 1x Reußenköge / NF, 
1x WP Tralau / OD). Nach der Einstufung des Kollisionsrisikos von Brutvogelarten an Wind-
energieanlagen weist sie eine hohe Mortalitätsgefährdung auf (Bernotat & Dierschke 2016). 
Potenzielle Brutplätze werden nach LAG VSW (2015) gemieden, wenn Windenergieanlagen 
im Nahbereich (< 200 m) errichtet werden. Darüber hinaus gibt es in der Brutzeit keine deutli-
che Meidung von WEA. Im Umfeld der Brutplätze treten Flugbewegungen in größeren Höhen 
(bis zu mehrere Hundert m) und damit im Gefahrenbereich von WEA-Rotoren auf. Nahrungs-
flüge über große Distanzen (bis zu mehrere km) können in nicht unerheblichem Anteil eben-
falls in kritischen Höhen erfolgen und zu Kollisionen führen (ebd.). 

4.5 Wachtelkönig 

Der besonders störungsempfindliche Wachtelkönig gehört zu den selteneren Brutvogelarten 
in Schleswig-Holstein (MELUR & LLUR 2016). Der Erhaltungszustand wird gemäß Standard-
Datenbogen (05/2019) als „günstig“ (B) bewertet. 

Der Wachtelkönig besiedelt offene bis halboffene Niederungslandschaften, Niedermoore, 
Sümpfe sowie Marschen und eingeschlossenen Feuchtwiesen. Die Standorte rufender Männ-
chen sind insgesamt relativ vielseitig, beschränken sich aber derzeit fast ausschließlich auf 
extensives Dauergrünland, bevorzugt auf feuchte Wiesen. Hohe Vegetationsdeckung und ge-
ringer Laufwiderstand sind Voraussetzung für eine Besiedlung, ebenso die geeignete Vegeta-
tionsstruktur am Rufplatz der Männchen wie z. B. Altschilfstreifen, Büsche und Hochstauden-
fluren (Andretzke et al. 2005, Bezzel et al. 2005). Die Nester sind meist mit Pflanzenmaterial 
ausgepolsterte Mulden am Boden. Diese werden jedes Jahr neu angelegt (Andretzke et al. 
2005). Die Hauptbrutzeit dauert von Mai bis August; zudem weist diese Art eine durchschnitt-
liche bis hohe Ortstreue auf (BMVBS 2011). 
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Die Nahrung besteht überwiegend aus wirbellosen Kleintieren wie z. B. Heuschrecken, Käfer, 
Spinnen, Würmer und Schnecken (Andretzke et al. 2005). 

Die Duvenseebachniederung ist (zusammen mit dem angrenzenden Hof Ritzerau) das einzige 
Teilgebiet im SPA, welches für den Wachtelkönig als Brutplatz geeignet ist. Hier siedeln sich 
alljährlich 1-2 Rufer an, die in einigen Jahren erste Reviere zunächst auf Kleegrasflächen auf 
Hof Ritzerau gründen und spätestens mit der Mahd in die Duvenseebachniederung umsiedeln. 
Die Duvenseebachniederung bietet Platz für 3-4 Reviere. Seitens der Betriebsführung auf Hof 
Ritzerau wird versucht, die Mahd möglichst spät auszuführen bzw. den Rufplatz von der Mahd 
auszunehmen (Koop 2017). 

Der Wachtelkönig ist durch Meidung gefährdet; für ihn wird ein 500-m-Prüfradius angewendet 
(MELUR 2016). Nach der artspezifischen Einstufung des Kollisionsrisikos von Brutvogelarten 
an Windenergieanlagen weist er eine mittlere Mortalitätsgefährdung auf (Bernotat & Dierschke 
2016). Meideverhalten gegenüber WEA sind bis 500 Meter dokumentiert, ebenso die Aufgabe 
von Rufplätzen, möglicherweise auch Revieren. Da die Art auf akustische Kommunikation an-
gewiesen ist, sind Beeinträchtigungen aufgrund der Geräuschkulisse von WEA sehr wahr-
scheinlich und bei Windparks größer als bei Einzelanlagen (LAG VSW 2015). Regelmäßig 
besetzte Brutgebiete des Wachtelkönigs sollten nach LAG VSW (2015) daher zusammenhän-
gend einschließlich eines Schutzraumes von 500 Metern von WEA freigehalten werden. 

4.6 Kranich 

In Deutschland gibt es derzeit ca. 10.000 Brutpaare des Kranichs. Der Kurzzeittrend für den 
Zeitraum 2004 bis 2016 wird bei einem mittleren Zuwachs von 74 % als zunehmend gemeldet, 
der Langzeittrend für den Zeitraum 1980 bis 2016 ist ebenfalls zunehmend (EEA 2019). In 
Schleswig-Holstein werden stetig steigenden Bestände des Kranichs verzeichnet mit derzeit 
ca. 550 Paare (MELUND 2018). 

In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen für das SPA werden die „Waldgebiete in Lauen-
burg“ als „von besonderer Bedeutung“ für den Kranich angegeben.. Der Erhaltungszustand 
des Kranichs im SPA wird im Standarddatenbogen (05/2019) mit „hervorragend“ (A) bewertet. 

Der Kranich brütet am Boden bevorzugt in feuchten bis nassen Flächen, z. B. in Verlandungs-
zonen, Nieder- und Hochmoorflächen, Waldbrüchen und -seen, Feuchtwiesen oder Seggen-
rieden. Wesentliche Voraussetzung für die Eignung eines Bruthabitates ist die Störungsfreiheit 
(NLWKN 2011, Bauer et al. 2005). Im SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ nehmen gemäß den 
gebietsspezifischen Erhaltungszielen Bruchwälder, Sümpfe, Moore und Waldweiher mit aus-
reichend hohen Wasserständen eine besondere Rolle als Bruthabitate ein (MELUR o.J:). 

Die Nahrungssuche erfolgt meist auf Wiesen oder Feldern sowie auf Brachflächen. Die Nah-
rung setzt sich sowohl aus tierischen als auch aus pflanzlichen Bestandteilen zusammen, wo-
bei der tierische Anteil im Sommer und während der Brutperiode größer ist als im sonstigen 
Jahresverlauf. Gerne gefressen werden Erntereste, Feldpflanzen, Beeren, Getreide, Erbsen 
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oder Bohnen sowie Insekten, Regenwürmer, Mollusken oder kleine Wirbeltiere (NLWKN 2011, 
Bauer et al. 2005). 

Kraniche weisen eine durchschnittliche Ortstreue bis hohe Nistplatztreue auf. Die Hauptbrut-
zeit erstreckt sich von April bis Juli. Der Kranich weist insbesondere während des Zeitraumes 
der Jungenführung eine besondere Störungsempfindlichkeit auf (NLWKN 2011, Bauer et al. 
2005). 

Auf Initiative der Umweltstiftung WWF-Deutschland und in enger Zusammenarbeit mit den zu-
ständigen Revierförstern der Kreis- und Stadtforsten werden im Rahmen des Artenhilfspro-
gramms "Kranichschutz" im SPA seit vielen Jahren biotopverbessernde Maßnahmen durch-
geführt. Dadurch konnte in den letzten 20 Jahren die Anzahl der Nistmöglichkeiten für den 
Kranich erhöht werden. Das umfangreiche Angebot an wiedervernässten Erlenbrüchen und 
dauerhaft wassergefüllten Senken hat z.B. im Koberger Forst zu einer landesweit herausra-
genden Siedlungsdichte des Kranichs geführt.  

2017 wurden 57 Brutpaare ermittelt: 9 im Bartelsbusch, 2 im Lindenbusch, 4 im Vossberg; 6 
im Ritzerauer Zuschlag + 1 Manau, 2 im Hevenbruch, 13 im Sirksfelder Zuschlag und 20 im 
Koberger Forst. Weitere Vorkommen grenzen unmittelbar an das SPA an, u.a. am Nusser 
See, am Ritzerauer Hofsee, an der Überschwemmung Sirksfelde, im Linauer Moor und im 
Pirschbachtal. Im Bartelsbusch bestehen weitere Brutreviere knapp außerhalb der SPA-
Grenze. Die Bestandsentwicklung ist deutlich positiv: 2002/03 waren es 23 Vorkommen, 2009 
37 Reviere. Die positive Entwicklung verläuft selbst im Dichtezentrum des Landes schneller 
als landesweit, was die hohe Habitatqualität unterstreicht (Koop 2017).  

Die Nistplätze liegen bevorzugt in störungsarmen Gebieten zumeist in deckungsreicher Röh-
richt-, Bruchwald- und Seggenvegetation. Im Koberger Forst und im Sirksfelder Zuschlag brü-
teten mehrere Kranichpaare in relativ "offenen" Waldsümpfen in der Nähe von Waldwegen. 
Die anderen Kranichbrutplätze sind für Waldbesucher in der Regel weniger gut einsehbar. 
Viele Kranichbrutplätze sind durch Waldsperrzonen nach § 20 LWaldG in der Brutzeit (15.3. 
bis 30.6.) für Besucher gesperrt. Am Rande des Bartelsbusches könnte durch die Anhebung 
des Wasserstandes der Wohlbek im Bereich der Wiesenniederung "Schmedendiek" (ein his-
torischer Fischteich) die Lebensraumsituation für den Kranich verbessert werden (ebd.). Zwi-
schen der Hahnheide und dem Koberger Forst, dem Duvensee, dem Ritzerauer Hofsee und 
den angrenzenden Wäldern und Niederungen des Vogelschutzgebietes ebenso, wie den rege-
nerierten Flächen bei Panten, bestehen enge Wechselbeziehungen (MELUR 2013). 

Der Kranich weist nach der artspezifischen Einstufung des Kollisionsrisikos von Vogelarten an 
Windenergieanlagen ein mittleres Tötungsrisiko auf (Bernotat & Dierschke 2016). Als artspe-
zifischer Prüfabstand wird eine Entfernung von 500 m angewendet (MELUR 2016). Deutsch-
landweit wurden 22 Schlagopfer gefunden, eins davon in Schleswig-Holstein (Dürr 2019).  
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4.7 Uhu 

Mit 2.900 bis 3.300 Brutpaaren ist der Uhu ein seltener Vogel in Deutschland. Der Kurzzeitt-
rend für den Zeitraum 2004 bis 2016 wird bei einem mittleren Zuwachs von 62 % als zuneh-
mend gemeldet, der Langzeittrend für den Zeitraum 1980 bis 2016 ist ebenfalls zunehmend 
(EEA 2019). Der Uhu ist in Schleswig-Holstein in der Geest und im östlichen Hügelland ver-
breitet (vgl. Landesverband Eulen-Schutz in SH e.V.). Gemäß Jahresbericht zum Uhu in 
Schleswig-Holstein liegt sein Jahresbrutbestand bei ca. 400 Paaren (Reiser 2018). 

Der Uhu wird im Standarddatenbogen (05/2019) als Erhaltungsziel des SPA genannt. Der Er-
haltungszustand wird dort mit „günstig“ (B) bewertet.  

Uhus sind in der Wahl ihres Lebensraumes sehr anpassungsfähig. Niststandorte können alte 
Greifvogelhorste, in Wäldern angebrachte Uhu-Nistkästen, der Boden oder Kiesgruben sein. 
Auch Städte und Fabrikanlagen kommen als Brutplatz in Frage. Bodennester kommen im Tief-
land vor allem in unzugänglichen Bereichen vor, z.B. zwischen umgestürzten Bäumen, in aus-
gebrannten Baumstrünken, in versumpften Erlenbrüchen oder auf Grasbülten im Moor vor 
(LANU 2008, Glutz v. Blotzheim et al. 1999). 

Als Nahrungshabitate dienen vor allem landwirtschaftlich genutzte Talsohlen (Graswirtschaft 
und Kleinfeldackerbau) oder Niederungen. Bei der Jagd werden auch Gehölzsäume, Wasser-
läufe und Gräben vom Uhu aufgesucht. Das Nahrungsspektrum ist vielseitig, es setzt sich 
zusammen vor allem aus kleinen bis mittelgroßen Säugetieren und Vögeln (ebd.). 

Der Raumbedarf der Art zur Brutzeit liegt zwischen 12-20 km², der Aktionsradius um den Horst 
beträgt 2-5 km (Flade 1994). Die Hauptbrutzeit dauert von Januar bis einschließlich April, da-
bei zeigt die Art sowohl Revier- als auch Nistplatztreue (BMVBS 2011). 

Mindestens seit 2016 besteht ein Brutvorkommen im NSG Hevenbruch. 2017 war die Brut 
erfolgreich. Trotz gezielter Suche nebst Nachtexkursionen sind keine weiteren Vorkommen im 
SPA gefunden worden. Angrenzend an das SPA brütet der Uhu traditionell in einer Kiesgrube 
bei Panten und in den Albsfelder Tannen. Auch in der südwestlich angrenzenden Hahnheide 
besteht ein Vorkommen, ebenso in Fredeburg und Ratzeburg (Koop 2017). 

Brutplatz im Hevenbruch war ein alter Kolkrabenhorst. Ansonsten zeigt der Uhu auch im SPA 
und seinem Umfeld die breite Spanne besiedelter Habitate und Neststandorte wie Förderan-
lagen in Kiesgruben, Steilhänge in Kiesgruben, Jagdhochsitze und Großvogel-/Greifvogel-
horste. Jagdhabitate sind sowohl angrenzend an die Wälder vorhanden, als auch in Wäldern 
an Lichtungen. Die Habitatqualität im SPA ist insgesamt günstig (Koop 2017). 

Der Uhu ist durch Schlag gefährdet und weist nach der artspezifischen Einstufung des Kollisi-
onsrisikos von Vogelarten an Windenergieanlagen eine hohe Mortalitätsgefährdung auf (Ber-
notat & Dierschke 2016). Bisher wurden 18 WEA-Schlagopfer des Uhus in Deutschland doku-
mentiert (Dürr 2019). In Schleswig-Holstein wird ein Prüfabstand von 500 m angegeben 
(MELUR 2016). 
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5 Beurteilung der durch die potenziellen Windvorrangflächen 
zu erwartenden Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des 
Schutzgebiets  

5.1 Beschreibung der Bewertungsmethode 

Maßstab für die Bewertung, ob die Beeinträchtigungen auf das Vogelschutzgebiet in seinen 
maßgeblichen Bestandteilen erheblich sind, sind die Erhaltungsziele. Diese sehen die Erhal-
tung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der in Anhang I der Vogel-
schutz-RL aufgeführten und der in Art. 4 Abs. 2 dieser Richtlinie genannten Vogelarten sowie 
ihrer Lebensräume vor. Mit Bezug zur Rechtsprechung des BVerwG erfolgt die Bewertung der 
Erheblichkeit darüber hinaus mit Blick auf die Stabilität des Erhaltungszustands der Population 
der geschützten Arten (vgl. BVerwG, Urteil v. 12.03.2008 - 9 A 3.06 - Rn 133). 

Die Ermittlung der Beeinträchtigungen erfolgt auf der Basis der vorliegenden Bestandsdaten 
und Bestandsbeschreibungen der windkraftsensiblen Arten anhand einzelfallbezogener Prog-
nosen, die auf die derzeitige Ausprägung und die Erhaltungszustände der Populationen und 
Habitate der Vogelarten gem. Anhang I, bzw. Art. 4 Abs. 2 VS-RL abstellen (vgl. Kap. 2.1).  

Die Datengrundlagen zu den aktuellen Brut- und Rastvorkommen stammen im Regelfall aus 
Kartierungen im Zuge der Managementplanung und des behördlichen Gebietsmonitorings. Für 
die Prüfung werden aber nicht nur die kartierten Vorkommen, sondern auch die potenziellen 
Brut- und Rastgebiete anhand einer Habitatanalyse im Vogelschutzgebiet herangezogen.  

Die Bewertung der Erheblichkeit erfolgt unter Berücksichtigung der revierbezogenen sowie der 
flächenbezogenen Beeinträchtigungen. Vor dem Hintergrund der zugrunde zu legenden Er-
haltungszustände und Bestandstrends der Arten sowie der definierten Erhaltungszustände 
werden zwei grundsätzliche Prüfschritte durchgeführt: 

• Prüfung der Beeinträchtigung von konkreten Brut- oder Rastvorkommen   
Für die Prüfung einer erheblichen Beeinträchtigung eines konkreten Brut- oder Rast-
vorkommens werden die in der o. g. Liste des MELUR genannten Prüfabstände für die 
windkraftsensiblen Arten herangezogen. Liegt die potenzielle Windvorrangfläche au-
ßerhalb des Prüfabstandes um das konkrete Vorkommen, so können erhebliche Be-
einträchtigungen ausgeschlossen werden. Liegt die jeweilige potenzielle Windvorrang-
fläche innerhalb des Prüfabstandes, so wird anhand einer Habitatanalyse geprüft, ob 
relevante Funktionsbeziehungen (insbesondere Flugbeziehungen zwischen Brutplatz 
und Nahrungshabitat oder zwischen verschiedenen Teilbereichen eines Rastvorkom-
mens) erheblich betroffen sein können. Kann dies nicht verneint werden, ist von erheb-
lichen Beeinträchtigungen auszugehen. Auf der nachfolgenden Zulassungsebene 
kann ggf. eine vertiefende Prüfung mittels einer Raumnutzungsanalyse durchgeführt 
werden, um nachzuweisen, dass erhebliche Beeinträchtigungen aufgrund der konkre-
ten Raumnutzung der vorkommenden Individuen ausgeschlossen werden können. 
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• Prüfung der Beeinträchtigung von potenziellen Brut- oder Rastvorkommen 
Neben den bekannten Vorkommen werden anhand einer Habitatanalyse im Vogel-
schutzgebiet auch potenzielle Brut- oder Rastvorkommen betrachtet. Ausgehend von 
diesen Räumen werden ebenfalls die in der o. g. Liste des MELUR genannten Prüfab-
stände für die windkraftsensiblen Arten bis 1.200 m Abstand von den äußeren Grenzen 
des jeweiligen EU-Vogelschutzgebietes herangezogen. Außerhalb des Umgebungs-
bereiches von bis zu 1.200 m um das EU-Vogelschutzgebiet wird davon ausgegangen, 
dass erhebliche Beeinträchtigungen allenfalls im Einzelfall auftreten und in der Regel 
durch geeignete Maßnahmen auf der Genehmigungsebene ausgeschlossen werden. 
Liegt die potenzielle Windvorrangfläche außerhalb des Prüfabstandes um die potenzi-
ellen Brut- oder Rastvorkommen, so können erhebliche Beeinträchtigungen ausge-
schlossen werden. Liegt die potenzielle Windvorrangfläche innerhalb der Prüfab-
stände, wird für die Bewertung erheblicher Beeinträchtigungen von Funktionsbezie-
hungen (insbesondere Flugbeziehungen zwischen Brutplatz und Nahrungshabitat oder 
zwischen verschiedenen Teilbereichen eines Rastvorkommens) ebenfalls eine Habi-
tatanalyse durchgeführt. Hierbei werden essentielle Nahrungshabitate oder Teillebens-
räume (z.B. Schlafplätze) im Kontext der Habitatausstattung des Gesamtgebietes 
(Schutzgebiet und Umgebungsbereiche) sowie relevante potenzielle Flugkorridore er-
mittelt. Auch die unterschiedliche Gefährdung mittels „Schlag“ oder „Meidung“ wird in 
die Beurteilung einbezogen. Liegt das Vorhaben bzw. die potenzielle Windvorrangflä-
che in einem Bereich innerhalb der Prüfabstände, der aufgrund der Habitatausstattung 
nicht als entsprechender Teillebensraum bzw. Flugkorridor der betreffenden Art ge-
nutzt wird, so kann eine erhebliche Beeinträchtigung sicher ausgeschlossen werden. 
Liegt das Vorhaben bzw. die potenzielle Windvorrangfläche in einem Bereich, der auf-
grund der Habitatausstattung als essentieller Teillebensraum bzw. Flugkorridor der be-
treffenden Art genutzt werden kann, ist im Regelfall von erheblichen Beeinträchtigun-
gen auszugehen. 

 

5.2 Vorliegende FFH-Verträglichkeitsprüfungen und weitere Gutachten 

Es liegen für Bestandsanlagen keine FFH-Verträglichkeitsprüfungen für das SPA aus den letz-
ten 5 Jahren vor. 

5.3 Vermeidungsgrundsätze  

Eine unmittelbare Inanspruchnahme von EU-Vogelschutzgebieten (SPA) und eine unmittel-
bare Benachbarung zu Vorranggebieten Windenergie ist ausgeschlossen, da die SPA-Ge-
bietskulisse einschließlich eines Umgebungsbereiches von 300 m als Tabukriterien definiert 
sind. Damit werden mögliche Gebietsbeeinträchtigungen bereits sehr weitgehend vermieden 
(vgl. Kap. 3). 

Auch in den Dichtezentren für Seeadlervorkommen, bedeutsamen Nahrungsgebieten für 
Gänse (ohne Graugänse und Neozoen) und Schwäne (Zwerg- und Singschwäne) außerhalb 



Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
Teilaufstellung der Regionalpläne in Schleswig-Holstein (Sachthema Windenergie) 
FFH-Verträglichkeitsprüfung für das SPA Waldgebiete in Lauenburg  29  

 

 

 

von EU-Vogelschutzgebieten sowie im 1.000-m-Abstand um Kolonien von Trauerseeschwal-
ben und im 3.000-m-Abstand um die Lachseeschwalben-Kolonie bei Neufeld und im Bereich 
bedeutender Vogelflugkorridore zwischen Schlafplätzen und Nahrungsflächen von Gänsen 
und Schwänen sowie im 3-km-Abstandsradius um wichtige Schlafgewässer der Kraniche wird 
der vorsorgende Artenschutz grundsätzlich höher gewichtet als das Interesse an einer Wind-
kraftnutzung (weiche Tabubereiche). Daher werden diese Bereiche bereits aus Gründen des 
Artenschutzes für die Windkraftnutzung ausgeschlossen.  

5.4 Prognose der Beeinträchtigungen für Vogelarten des Anhangs I der 
VS-Richtlinie 

Nachfolgend werden die voraussichtlichen Beeinträchtigungen der Vogelarten nach Anhang I 
bzw. Art. 4 Abs. 2 VS-RL artbezogen hinsichtlich ihrer maßgeblichen Bestandteile ermittelt und 
bewertet. 

5.4.1 PR3_LAU_003 

Schwarzstorch 

Der Schwarzstorch ist Erhaltungsziel des SPA „Waldgebiete in Lauenburg“. Bei den Erhal-
tungszielen für das SPA werden die Waldgebiete in Lauenburg als „von besonderer Bedeu-
tung“ für den Schwarzstorch angegeben.  

Seit 2009 können immer wieder erfolgreiche Bruten des Schwarzstorchs im  Südosten des 
Koberger Forstes festgestellt werden (Struwe-Juhl & B. Koop 2009; Koop 2017) Neben dem 
SPA-Teilgebiet Koberger Forst stellt das Teilgebiet Bartelsbusch ein potenzielles Bruthabitat 
der Art dar, wo eine künstliche Nisthilfe in einem zur Brut geeigneten Waldbestand vorhanden 
ist. (ebd.). In beiden Waldgebieten sind potentielle Brutplätze zu erhalten und in der Nähe 
befindliche Gewässer möglichst naturnah und mit einem möglichst natürlichen Fischbesatz zu 
entwickeln bzw. zu erhalten (MELUR 2013). Als Nahrungsgebiete sind insbesondere die 
Schiebenitz in der Nähe vom Horst sowie weitere Waldbäche und -sümpfe geeignet. Auch das 
Linauer Moor und extensiv genutztes Grünland in Waldnähe sind für den Schwarzstorch als 
Nahrungsgebiet geeignet. 

Da sich die Art durch weite Aktionsradien und einen hohen Raumbedarf auszeichnet, liegt der 
Prüfabstand bei 3.000 m (MELUR 2016). Die Fläche PR3_LAU_003 liegt in rund 300 m Ab-
stand zur SPA-Gebietsgrenze bzw. zu den Teilgebieten Lindenbusch und Bartelsbusch. 

Der Schwarzstorch ist durch Schlag gefährdet (MELUR 2016) und weist nach der artspezifi-
schen Einstufung des Kollisionsrisikos von Vogelarten an Windenergieanlagen eine hohe Mor-
talitätsgefährdung auf (Bernotat & Dierschke 2016).  

Günstige Nahrungshabitate sind saubere, strukturreiche und störungsarme Gewässer wie z.B. 
Waldteiche, langsam fließende Bäche, Altwässer und Sümpfe. Im Umfeld des Brutstandortes 
im Koberger Forst befindet sich außerhalb des SPA u.a. die Schiebenitz als bedeutsames 
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Nahrungshabitat. Weiterhin kann extensiv genutztes Grünland in Waldnähe als Nahrungsflä-
che dienen (MELUR 2013). Innerhalb des Teilgebietes Bartelsbusch sind günstige Nahrungs-
habitate im Bereich der vorhandenen Erlenbrüche und Feuchtwaldbestände, im Bereich von 
Stillgewässern wie z.B. dem Waldteich in Abt. 133 sowie im Bereich von zwei Lichtungen mit 
Grünland zu erwarten (ebd.). 

Die Fläche PR3_LAU_003 besteht aus Ackerflächen, so dass eine Bedeutung als essenzielles 
Nahrungshabitat ausgeschlossen wird. Aber außerhalb des SPA bzw. südlich der Potenzial-
fläche gibt es potenzielle Nahrungsflächen im Bereich des vorhandenen Grünlands am Wald-
rand und entlang der Wohlbek.  

Bewertung der Erheblichkeit: 

Bei den Erhaltungszielen für das SPA werden die Waldgebiete in Lauenburg als „von beson-
derer Bedeutung“ für den Schwarzstorch angegeben. Der Erhaltungszustand liegt gemäß 
Standard-Datenbogen (05/2019) bei „gut“ (B). 

Anlagebedingt kommt es nicht zu direkten Verlusten von Brutvorkommen bzw. potenziellen 
Bruthabitaten des Schwarzstorchs.  

Betriebsbedingt ist er allerdings aufgrund der räumlichen Nähe des SPA „Waldgebiete in 
Lauenburg“ zur Fläche PR3_LAU_003 schlaggefährdet. Das Teilgebiet Bartelsbusch stellt ein 
geeignetes Brutgebiet dar und befindet in 300 m Entfernung zur Fläche. 

Weiterhin besteht ein erhöhtes Tötungsrisiko aufgrund der im Verhältnis zum Prüfradius von 
3.000 m geringen Entfernung des vorgeschlagenen Windvorranggebietes zum SPA (ca. 
300 m) und seine Nähe zu potenziellen Nahrungshabitaten des Schwarzstorchs.  

Der Gesamtbestand des Schwarzstorches im SPA entspricht nach dem letzten Stand (2017) 
einem Brutpaar. Der bekannte Brutplatz ist zwar ca. 18 km entfernt, doch bereits einzelne Tö-
tungen an Windkraftanlagen würden zu einer signifikanten Verringerung des Gesamtbestan-
des der Art und damit zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes im Vogelschutzge-
biet führen. Somit können erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden.  

Rotmilan 

Das SPA "Waldgebiete in Lauenburg" gehört zu den traditionellen Brutplätzen des Rotmilans 
in Schleswig-Holstein. Der Brutbestand des Rotmilans im SPA umfasste 2017 insgesamt 4 
Brutpaare bzw. -reviere, davon jeweils eines in den Teilgebieten Bartelsbusch, Vossberg, Lin-
auer Zuschlag und Hevenbruch. Angrenzend an das SPA brüten weitere Paare, u.a. am Nus-
ser See (erstmals), im Kühsener Zuschlag, in der nördlich angrenzenden Duvenseeniederung 
und am Elbe-Lübeck-Kanal nahe dem Lindenbusch.  

Als Nahrungshabitat dient dem Rotmilan vor allem Grünland und die strukturreiche Ackerland-
schaft außerhalb des SPA mit Hecken (Knicks) und eingestreuten Feuchtflächen, kleinen Kuh-
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len und Fischgewässern (Struwe-Juhl & B. Koop 2009, Koop 2017). Benachbarte Projektge-
biete des Naturschutzes wie Pirschbachtal, Panten/Hellmoor-Komplex, Schaarsackwiesen, Li-
nauer Moor-Billetal und Müssenwiesen stellen gesicherte Nahrungshabitate dar, da die nähere 
Umgebung des SPA weitgehend von landwirtschaftlich zunehmend intensiver genutzten Flä-
chen geprägt ist (MELUR 2013). 

Der Rotmilan ist schlaggefährdet und weist nach der artspezifischen Einstufung des Kollisi-
onsrisikos von Vogelarten an Windenergieanlagen eine hohe Mortalitätsgefährdung auf. Der 
artspezifische Prüfabstand für bekannte Vorkommen liegt bei 1.500 m (MELUR 2016).  

Die Fläche PR3_LAU_003 befindet sich in einem Abstand von ca. 300 m bzw. 730 m zur SPA-
Gebietsgrenze und wird ackerbaulich (Knicklandschaft) genutzt. Ein Brutvorkommen auf der 
Fläche kann damit ausgeschlossen werden. 

Das zur Potenzialfläche nächstgelegene Brutrevier des Rotmilans (Stand 2017) liegt im Südteil 
des SPA-Teilgebietes Bartelsbusch in einer Entfernung von ca. 3.400 m zur Potenzialfläche 
und damit außerhalb des Prüfabstandes von 1.500 m. 

Bewertung der Erheblichkeit: 

Für den Rotmilan wird in den gebietsbezogenen Erhaltungszielen das SPA „Waldgebiete in 
Lauenburg“ als „von besonderer Bedeutung“ eingestuft. Der Erhaltungszustand wird gemäß 
Standard-Datenbogen (05/2019) als ungünstig (C) bewertet. Im Monitoringbericht 2013-2018 
(Koop 2017) hingegen als günstig (B). 

Anlagebedingt kommt es nicht zu direkten Verlusten von Brutvorkommen bzw. potenziellen 
Bruthabitaten des Rotmilans.  

Betriebsbedingt ist er allerdings aufgrund der räumlichen Nähe des SPA „Waldgebiete in 
Lauenburg“ zur Fläche PR3_LAU_003 schlaggefährdet.  

Weiterhin machen die im Verhältnis zum Prüfradius von 1.500 m geringe Entfernung des vor-
geschlagenen Windvorranggebietes und seine Nähe zu Nahrungshabitaten des Rotmilans 
eine Raumnutzung als Flugweg und damit eine räumlich-funktionale Beziehung zwischen Teil-
habitaten (Nistplatz und Nahrungshabitat) möglich, was zu einem erhöhten Tötungsrisiko führt. 

Der Gesamtbestand des Rotmilans im SPA entspricht 4 Brutpaaren (Stand 2017). Bereits ein-
zelne Tötungen an Windkraftanlagen würden zu einer signifikanten Verringerung des Gesamt-
bestandes der Art und damit zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes im Vogel-
schutzgebiet führen. Somit können erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen 
werden. 

Seeadler 

Der Seeadler hat sich im SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ erstmalig im Jahr 2003 angesiedelt 
(Struwe-Juhl & B. Koop 2009). Mit Stand des Monitoringsberichtes zum SPA aus 2009 lag der 
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Brutbestand bei 1 Brutpaar im SPA-Teilgebiet Ritzerauer Zuschlag. 2017 lagen zwei Brutvor-
kommen des Seeadlers im SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ vor (Koop 2017). Demnach brü-
tete der Seeadler im Zeitraum 2015-2017 in den Teilgebieten Sirksfelder und Ritzerauer Zu-
schlag.  

Die Art hat einen artspezifischen Prüfabstand von 3.000 m (MELUR 2016). Die Fläche 
PR3_LAU_003 liegt westlich der SPA-Teilgebiete Lindenbusch und Bartelsbusch. Der ge-
ringste Abstand beträgt ca. 300 m. Da die Fläche überwiegend aus Ackerflächen besteht, kön-
nen Brutvorkommen und eine Bedeutung als essenzielles Nahrungshabitat ausgeschlossen 
werden.  

Die beiden o.a. Brutvorkommen aus dem Jahr 2017 befanden sich südwestlich der Fläche 
PR3_LAU_003 in über 9 km Entfernung. Die im Monitoringbericht 2013-2018 (Koop 2017) ge-
nannten bedeutsamen Nahrungshabitate Duvenseeniederung, an der Überschwemmungsflä-
che nahe Sirksfelde (Stiftungsfläche), am Nusser See und im Ritzerauer Hofsee sowie im NSG 
Pantener Moorweiher und im Hellmoor (Paar im Ritzerauer Zuschlag) und Weiher, die der 
WWF im Umfeld angelegt hat sowie im mit Fischen besetzten Weiher im Koberger Moor (Paar 
im Sirksfelder Zuschlag) sowie Wechselbeziehungen zwischen SPA und Umfeld bestehen 
südwestlich der Fläche PR3_LAU_003 in einer Entfernung von über 8 km.  

Die zur Fläche PR3_LAU_003 nächstgelegenen Teilgebiete Lindenbusch und Bartelsbusch 
weisen Bestände mit höheren Altholzanteilen aus Buche (bis Altersklasse 100-120 Jahre) auf, 
während höhere Altersklassen der Buche wie im Falle des bestehenden Brutplatzes (160-jäh-
rige Buche) hingegen schwach vertreten sind (MELUR 2013). Bis 2009 und im Zeitraum 2015-
2017 liegen keine Nachweise von Brutvorkommen des Seeadlers vor (Struwe-Juhl & B. Koop 
2009; Koop 2017), dennoch ist in beiden Teilgebieten das Potenzial als Bruthabitat für den 
Seeadler gegeben.  

Bewertung der Erheblichkeit: 

Anlagebedingt kommt es nicht zu direkten Verlusten von Brutvorkommen bzw. potenziellen 
Bruthabitaten des Seeadlers.  

Im Falle eine Neubesiedlung dieser Teilgebiete sind Beeinträchtigungen von räumlich-funktio-
nalen Beziehungen zwischen Teilhabitaten (Nistplatz-Nahrungsfläche) unwahrscheinlich, da 
potenzielle Nahrungsflächen, z.B. Ratzeburger See und / oder der südliche gelegene Behlen-
dorfer See, sich weit entfernt und auf der der Potenzialfläche abgewandten Seite des SPA 
befinden.Eine  Verschlechterung des in 2019 mit „günstig“ (B) bewerteten Erhaltungszustan-
des des Seeadlers im SPA ist aufgrund der Entfernung zu den bekannten Brutplätzen und der 
geringen Eignung der zur Potenzialfläche nächstgelegenen SPA-Teilgebiete als Bruthabitat 
nicht zu erwarten. Zudem können für die zur Potenzialfläche nächstgelegenen Teilgebiete des 
SPA Beeinträchtigungen von räumlich-funktionalen Beziehungen aufgrund der Entfernung zu 
potenziellen Nahrungsgebieten ausgeschlossen werden, so dass insgesamt erhebliche Be-
einträchtigungen ausgeschlossen werden können. 
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Rohrweihe 

Im SPA gibt es seit 2003 Einzelvorkommen von Brutpaaren der Rohrweihe im SPA „Waldge-
biete in Lauenburg“. Das SPA wird in den gebietsspezifischen Erhaltungszielen als Brutgebiet 
mit „von Bedeutung“ für die Art eingestuft. 

2017 gab es ein besetztes Revier ohne Bruterfolg in der Duvenseebachniederung, wobei der 
Nestbau 2017 wiederum außerhalb des SPA erfolgte. Es gehört zum langjährigen Brutrevier 
im Raum Ritzerauer Hofsee und war 2002 und 2009 besetzt, 2009 brütete das Paar ebenfalls 
außerhalb des SPA am Ritzerauer Hofsee, 2016 innerhalb. Das 2009 besetzte Revier am 
Lankauer See war 2017 nicht besetzt (Koop 2017).  

Die Rohrweihe ist durch Schlag gefährdet; für bekannte Brutvorkommen wird ein 1.000-m-
Prüfradius angewendet (MELUR & LLUR 2016).  

Die Fläche PR3_LAU_003 liegt nördlich der Brutplätze der Rohrweihe in einer Entfernung von 
über 8 km. Die als Projektgebiete des Naturschutzes überwiegend gesicherten Nahrungsflä-
chen der Rohrweihe konzentrieren sich vor allem um die SPA-Teilgebiete Ritzerauer und 
Sirksfelder Zuschlag sowie im Umfeld der nachgewiesenen Brutplätze in einer Entfernung von 
ca. 7-10 km zur Fläche PR3_LAU_003. Die Fläche und ihr Umfeld bestehen zudem aus acker-
baulich genutzten Flächen. Die Rohrweihe kann zwar mitunter auch Getreidefelder als Brut-
habitat nutzen, jedoch wird davon ausgegangen, dass aufgrund der vorhandenen günstigen 
Lebensraumbedingungen die bevorzugten Lebensräume der Rohrweihe innerhalb und im Um-
feld der Teilgebiete Sirksfelder und Ritzerauer Zuschlag liegen.  

Vor diesem Hintergrund werden potenzielle Brutvorkommen auf der Fläche ebenso wie Be-
einträchtigungen von räumlich-funktionalen Beziehungen zwischen Teilhabitaten (Nistplatz-
Nahrungsfläche) ausgeschlossen. 

Bewertung der Erheblichkeit: 

Das SPA wird in den gebietsspezifischen Erhaltungszielen als Brutgebiet mit „von Bedeutung“ 
für die Art eingestuft. Der Erhaltungszustand wird im Standard-Datenbogen (Stand 05/2019) 
mit „günstig“ (B) bewertet. Im Monitoringbericht 2013-2018 (Koop 2017) hingegen als „ungüns-
tig“ (C). 

Anlagebedingt kommt es nicht zu direkten Verlusten von Brutvorkommen bzw. potenziellen 
Bruthabitaten der Rohrweihe.  

Betriebsbedingt ist die Art allerdings aufgrund der räumlichen Nähe der Fläche PR3_LAU_003 
zu den bestehenden Nahrungsflächen im Bereich der Müssenwiesen schlaggefährdet. Diese 
Nahrungsflächen der Rohrweihe liegen östlich des SPA-Teilgebietes Lindenbusch. Es handelt 
sich um teils extensiv genutztes Grünland entlang des Scheidebaches (ca. 10 ha). Der ge-
ringste Abstand zur SPA-Gebietsgrenze beträgt ca. 290 m, der geringste Abstand zur Poten-
zialfläche beträgt ca. 270 m. Die Potenzialfläche liegt allerdings nicht innerhalb potenzieller 
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Flugbeziehungen zwischen Nistplatz und Nahrungshabitat. Ein ausreichender Abstand zu po-
tenziellen Brutplätzen ist gegeben. Somit können erhebliche Beeinträchtigungen ausge-
schlossen werden. Dennoch sollte die Rohrweihe in folgenden Planungsschritten berücksich-
tigt werden. 

Wachtelkönig 

Der aktuell bekannte Brutbestand des Wachtelkönigs (2019) im SPA beträgt 1 Brutpaar. Die 
Duvenseebachniederung ist (zusammen mit dem angrenzenden Hof Ritzerau) das einzige 
Teilgebiet im SPA, welches für den Wachtelkönig als Brutplatz geeignet ist. Hier siedeln sich 
alljährlich 1-2 Rufer an, die in einigen Jahren erste Reviere zunächst auf Kleegrasflächen auf 
Hof Ritzerau gründen und spätestens mit der Mahd in die Duvenseebachniederung umsiedeln 
(Koop 2017). Der Wachtelkönig wird im Standarddatenbogen (04/2009) als Erhaltungsziel ge-
nannt. Der Erhaltungszustand wird dort mit „günstig“ (B) bewertet. 

Der Wachtelkönig ist durch Meidung gefährdet; für ihn wird ein 500-m-Prüfradius angewendet 
(MELUR 2016). Die Fläche PR3_LAU_003 befindet sich zwar in einem Abstand von ca. 300-
1.400 m zum SPA-Teilgebiet Lindenbusch und ca. 300-1.100 m zum SPA-Teilgebiet Bartels-
busch, jedoch liegt der nachgewiesene Brutplatz in über 8 km Entfernung zur Potenzialfläche. 
Schon aufgrund dieser großen Entfernung sind Beeinträchtigungen wie z.B. Meidungseffekte 
(bis 500 m) durch dieses potenzielle Vorranggebiet nicht zu erwarten. Da die Fläche acker-
baulich genutzt wird können sowohl eine Nutzung als Nahrungshabitat als auch potenzielle 
Brutvorkommen ausgeschlossen werden. Potenzielle Brutvorkommen im Bereich der süd-
westlich gelegenen Grünlandareale entlang des Bachlaufes der Wohlbek sind aufgrund der 
geringen Größe, der Waldrandnähe bzw. möglichen Kulissenwirkungen sowie vor dem Hinter-
grund der günstigen Habitatbedingungen innerhalb des vorhandenen Brutrevieres der Duven-
seebach-Niederung nicht zu erwarten.  

Bewertung der Erheblichkeit: 

Eine Verschlechterung des als „günstig“ (B) bewerteten Erhaltungszustandes des Wachtelkö-
nigs im SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ ist durch die Ausweisung als Windvorrangfläche nicht 
zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen werden ausgeschlossen.  

Kranich 

Das SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ bietet dem Kranich günstige Lebensraumbedingungen. 
Im Rahmen des Artenhilfsprogramms "Kranichschutz" werden seit vielen Jahren biotopver-
bessernde Maßnahmen durchgeführt, so dass in den letzten 20 Jahren die Anzahl der Nist-
möglichkeiten für den Kranich erhöht werden. Das umfangreiche Angebot an wiedervernäss-
ten Erlenbrüchen und dauerhaft wassergefüllten Senken hat z.B. im Koberger Forst zu einer 
landesweit herausragenden Siedlungsdichte des Kranichs geführt.  

Der Kranich weist nach der artspezifischen Einstufung des Kollisionsrisikos von Vogelarten an 
Windenergieanlagen ein mittleres Tötungsrisiko auf (Bernotat & Dierschke 2016). Als artspe-
zifischer Prüfabstand wird eine Entfernung von 500 m angewendet (MELUR 2016).  
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Die Fläche PR3_LAU_003 liegt westlich der SPA-Teilgebiete Lindenbusch und Bartelsbusch. 
Der geringste Abstand beträgt ca. 300 m. Da die Fläche überwiegend aus Ackerflächen be-
steht, können Brutvorkommen ausgeschlossen werden.  

2017 wurden 57 Brutpaare ermittelt: 9 im Bartelsbusch, 2 im Lindenbusch, 4 im Vossberg; 6 
im Ritzerauer Zuschlag + 1 Manau, 2 im Hevenbruch, 13 im Sirksfelder Zuschlag und 20 im 
Koberger Forst. Weitere Vorkommen grenzen unmittelbar an das SPA an, u.a. am Nusser 
See, am Ritzerauer Hofsee, an der Überschwemmung Sirksfelde, im Linauer Moor und im 
Pirschbachtal. Im Bartelsbusch bestehen weitere Brutreviere knapp außerhalb der SPA-
Grenze. Die Bestandsentwicklung ist deutlich positiv: 2002/03 waren es 23 Vorkommen, 2009 
37 Reviere. Die positive Entwicklung verläuft selbst im Dichtezentrum des Landes schneller 
als landesweit, was die hohe Habitatqualität unterstreicht (Koop 2017). (ebd.).  

Als bedeutsames Nahrungshabitat außerhalb des SPA wird die Eigentumsfläche der Umwelt-
stiftung WWF-Deutschland entlang des Bachlaufes der Schiebenitz in der Nähe zum Teilgebiet 
Koberger Forst benannt (Struwe-Juhl & Koop 2009). Diese Nahrungsfläche liegt in über 10 km 
zur Fläche PR3_LAU_003. Daneben bestehen zwischen Hahnheide und Koberger Forst, dem 
Duvensee, dem Ritzerauer Hofsee und den angrenzenden Wäldern und Niederungen des Vo-
gelschutzgebietes ebenso, wie den regenerierten Flächen bei Panten, enge Wechselbezie-
hungen (MELUR 2013). Zuletzt wurden Teile des Koberger Moores stärker vernässt. Die Kra-
niche nutzen das Habitatangebot nahezu vollständig aus (Koop 2017). 

Die zur vorgeschlagenen Windvorrangfläche PR3_LAU_003 nächstgelegenen Brutreviere des 
Kranichs befinden sich in den Teilgebieten Lindenbusch in 470 m Entfernung und Bartels-
busch in 400 m Entfernung. 

Die Fläche PR3_LAU_003 besteht aus Ackerflächen (Knicklandschaft), so dass eine Nutzung 
als Nahrungsfläche besonders aufgrund der Nähe zu den bestehenden Brutplätzen nicht aus-
geschlossen werden kann. Darüber hinaus liegt im Umfeld der Potenzialfläche bzw. am West-
rand vom Bartelsbusch der schmale Niederungsbereich der Wohlbek. Hier befinden sich auch 
einige Grünlandbereiche, die potenzielle Nahrungsflächen darstellen (Struwe-Juhl & Koop 
2009).  

Bewertung der Erheblichkeit: 

In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen für das SPA werden die „Waldgebiete in Lauen-
burg“ als „von besonderer Bedeutung“ für den Kranich angegeben. Strukturell ist das SPA als 
Kranich-Lebensraum gut geeignet (Struwe-Juhl & Koop 2009, Koop 2017). Der Erhaltungszu-
stand des Kranichs im SPA wird im Standarddatenbogen (05/2019) mit „hervorragend“ (A) 
bewertet. 

Anlagebedingt kommt es nicht zu direkten Verlusten von Brutvorkommen bzw. potenziellen 
Bruthabitaten des Kranichs.  
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Die bestehenden Brutplätze des Kranichs im SPA liegen jedoch teilweise innerhalb des art-
spezifischen Prüfabstandes von 500 m. Aufgrund des Meideverhaltens des Kranichs ist nicht 
auszuschließen, dass es bei einer Ausweisung der Fläche PR3_LAU_003 als Windvorrang-
gebiet bzw. bei einer Errichtung von Windenergieanlagen zu funktionalen Verlusten, möglich-
erweise auch zur Verlagerung oder Aufgabe der Brutplätze kommt.  

Die o.a. bedeutsamen Nahrungshabitate zum SPA und deren Wechselbeziehungen liegen in 
großer Entfernung zur Potenzialfläche, so dass keine Beeinträchtigungen von funktionalen 
Beziehungen für die nächstgelegenen Brutplätze zu erwarten sind. Südlich der Potenzialfläche 
befinden sich Grünlandflächen, bei denen eine Nutzung als Nahrungsfläche sehr wahrschein-
lich ist. Bei einer Überplanung durch die Potenzialfläche werden Ackerflächen in Anspruch 
genommen, für die eine Funktion als Teilhabitat bzw. Nahrungshabitat nicht ausgeschlossen 
werden konnte. Auch vor diesem Hintergrund sind bedingt durch Meideverhalten Funktions-
verluste usw. nicht auszuschließen.   

Insgesamt können aufgrund von Funktionsverlusten vor allem von bestehenden Brutrevieren 
des Kranichs sowie von potenziellen Nahrungsflächen erhebliche Beeinträchtigungen nicht 
ausgeschlossen werden. Erhebliche Beeinträchtigungen können aber voraussichtlich durch 
eine Verkleinerung des Gebiets ausgeschlossen werden, wenn damit ein Abstand zur Gebiets-
grenze von zumindest 500 m eingehalten wird. Damit wären auch die möglichen Flugwege zu 
benachbarten Grünlandflächen weniger stark belastet. Konflikte außerhalb der Entfernung von 
500 m vom SPA können in der Regel durch geeignete Maßnahmen auf der Genehmigungs-
ebene bzw. im laufenden Betrieb der Anlagen ausgeschlossen werden.    

Uhu 

Der Uhu wird im Standarddatenbogen (05/2019) als Erhaltungsziel des SPA „Waldgebiete in 
Lauenburg“ genannt.  Mindestens seit 2016 besteht ein Brutvorkommen im NSG Hevenbruch. 
2017 war die Brut erfolgreich. Trotz gezielter Suche nebst Nachtexkursionen sind keine wei-
teren Vorkommen im SPA gefunden worden. Angrenzend an das SPA brütet der Uhu traditio-
nell in einer Kiesgrube bei Panten und in den Albsfelder Tannen. Auch in der südwestlich 
angrenzenden Hahnheide besteht ein Vorkommen, ebenso in Fredeburg und Ratzeburg (Koop 
2017). 

Für den Uhu wird ein artspezifischer Prüfabstand von 500 m angewendet (MELUR2016). Die 
Fläche PR3_LAU_003 liegt in rund 300 m Abstand zur SPA-Gebietsgrenze bzw. zu den 
nächstgelegenen SPA-Teilgebieten Lindenbusch und Bartelsbusch.  

Da die Fläche überwiegend aus Ackerflächen besteht, können Brutvorkommen und eine Be-
deutung als essenzielles Nahrungshabitat ausgeschlossen werden.  

Das nachgewiesene Brutrevier des Uhus liegt in einer Entfernung von über 11 km zur Fläche 
PR3_LAU_302, so dass relevante Beeinträchtigungen durch die Ausweisung als Vorrangflä-
chen nicht zu erwarten sind.  
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Potenzielle Brutvorkommen können hingegen innerhalb der SPA-Teilgebiete Lindenbusch und 
Bartelsbusch aufgrund der vorliegenden Habitatbedingungen bzw. als Brutreviere geeigneten 
Waldbereiche und ihrer Nähe zur potenziellen Nahrungsflächen nicht vollständig ausgeschlos-
sen werden.  

Der Uhu ist durch Schlag gefährdet und weist nach der artspezifischen Einstufung des Kollisi-
onsrisikos von Vogelarten an Windenergieanlagen eine hohe Mortalitätsgefährdung auf (Ber-
notat & Dierschke 2016). 

Jagdhabitate sind sowohl angrenzend an die Wälder vorhanden, als auch in Wäldern an Lich-
tungen (Koop 2017). Vor dem Hintergrund der Lage des erfassten Uhu-Revieres und der art-
spezifischen Lebensraumansprüche können als potenzielle Nahrungshabitate das vorhan-
dene Grünland im Waldrandbereich des Teilgebiet Koberger Forst Die Fläche PR3_LAU_003 
besteht aus Ackerflächen, so dass eine Bedeutung als essenzielles Nahrungshabitat ausge-
schlossen wird. Aber südwestlich entlang des Westrandes des Teilgebietes Bartelsbusch bzw. 
in Randlage zur Fläche gibt es einen schmalen Niederungsbereich mit Grünland entlang des 
Bachlaufes der Wohlbek. Für diese Bereiche ist eine Bedeutung als Nahrungsflächen möglich. 
Der geringste Abstand zur Fläche PR3_LAU_003 beträgt ca. 200 m. 

Bewertung der Erheblichkeit: 

Der Erhaltungszustand des Uhus im SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ liegt gemäß Standard-
Datenbogen (05/2019) bei „günstig“ (B).  

Anlagebedingt kommt es nicht zu direkten Verlusten von Brutvorkommen bzw. potenziellen 
Bruthabitaten.  

Betriebsbedingt ist die Art aufgrund der räumlichen Nähe zur Fläche PR3_LAU_003 einer po-
tenziellen Schlaggefährdung ausgesetzt.   

Das vorgeschlagene Windvorranggebiet befindet sich in einer geringen Entfernung von ca. 
300 m zum SPA. Vor dem Hintergrund, dass eine Nutzung der Teilgebiete Lindenbusch und 
Bartelsbusch als potenzielle Bruthabitate nicht vollständig ausgeschlossen werden können 
und in Randlage zur Potenzialfläche potenzielle Nahrungshabitate des Uhus liegen, können 
Beeinträchtigungen von räumlich-funktionalen Beziehungen zwischen den verschiedenen 
Teilhabitaten (Nistplatz und Nahrungshabitat) nicht ausgeschlossen werden, denn die geplan-
ten WEA würden zu einem erhöhten Tötungsrisiko führen. 

Der Gesamtbestand des Uhus im SPA beträgt insgesamt 1 Brutpaar (Stand 2017). Bereits 
einzelne Tötungen an Windkraftanlagen würden zu einer signifikanten Verringerung des Ge-
samtbestandes der Art und damit zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes im Vo-
gelschutzgebiet führen. Somit können erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen 
werden. 
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Insgesamt können aufgrund des Tötungsrisikos und dem damit verbundenen nicht auszu-
schließenden Verlust von Individuen des Uhus erhebliche Beeinträchtigungen nicht aus-
geschlossen werden. Erhebliche Beeinträchtigungen können aber voraussichtlich durch eine 
Verkleinerung des Gebietes ausgeschlossen werden, wenn damit ein Abstand zur Gebiets-
grenze von zumindest 500 m eingehalten wird. Konflikte außerhalb der Entfernung von 500 m 
zum EU-Vogelschutzgebiet, die sich ggf. bei neu im Gebiet ansiedelnden Uhus ergeben kön-
nen, können in der Regel durch geeignete Maßnahmen auf der Genehmigungsebene bzw. im 
laufenden Betrieb der Anlagen ausgeschlossen werden. 

5.4.2 PR3_LAU_035 

Schwarzstorch 

Der Schwarzstorch ist Erhaltungsziel des SPA „Waldgebiete in Lauenburg“. Bei den Erhal-
tungszielen für das SPA werden die Waldgebiete in Lauenburg als „von besonderer Bedeu-
tung“ für den Schwarzstorch angegeben.  

Seit 2009 können immer wieder erfolgreiche Bruten des Schwarzstorchs im  Südosten des 
Koberger Forstes festgestellt werden (Struwe-Juhl & B. Koop 2009; Koop 2017). Neben dem 
SPA-Teilgebiet Koberger Forst stellt das Teilgebiet Bartelsbusch ein potenzielles Bruthabitat 
der Art dar, wo eine künstliche Nisthilfe in einem zur Brut geeigneten Waldbestand vorhanden 
ist. (ebd.). In beiden Waldgebieten sind potenzielle Brutplätze zu erhalten und in der Nähe 
befindliche Gewässer möglichst naturnah und mit einem möglichst natürlichen Fischbesatz zu 
entwickeln bzw. zu erhalten (MELUR 2013). Als Nahrungsgebiete sind insbesondere die 
Schiebenitz in der Nähe vom Horst sowie weitere Waldbäche und -sümpfe geeignet. Auch das 
Linauer Moor und extensiv genutztes Grünland in Waldnähe sind für den Schwarzstorch als 
Nahrungsgebiet geeignet. 

Da sich die Art durch weite Aktionsradien und einen hohen Raumbedarf auszeichnet, liegt der 
Prüfabstand bei 3.000 m (MELUR 2016). Die Fläche PR3_LAU_035 liegt in rund 350 m Ab-
stand östlich zur SPA-Gebietsgrenze bzw. zum Teilgebiet Koberger Forst. 

Der Schwarzstorch ist durch Schlag gefährdet (MELUR 2016) und weist nach der artspezifi-
schen Einstufung des Kollisionsrisikos von Vogelarten an Windenergieanlagen eine hohe Mor-
talitätsgefährdung auf (Bernotat & Dierschke 2016).  

Die Fläche PR3_LAU_035 besteht aus Ackerflächen mit Gehölzstrukturen (Knicks), so dass 
eine Bedeutung als essenzielles Nahrungshabitat ausgeschlossen wird. Aber außerhalb des 
SPA bzw. östlich der Potenzialfläche gibt es potenzielle Nahrungsflächen entlang von Gewäs-
sern wie dem Priesterbach und Grünland in unmittelbarer Nähe zum Wald Bälauer Zuschlag.   
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Bewertung der Erheblichkeit: 

Bei den Erhaltungszielen für das SPA werden die Waldgebiete in Lauenburg als „von beson-
derer Bedeutung“ für den Schwarzstorch angegeben. Der Erhaltungszustand liegt gemäß 
Standard-Datenbogen (05/2019) bei „gut“ (B). 

Anlagebedingt kommt es nicht zu direkten Verlusten von Brutvorkommen bzw. potenziellen 
Bruthabitaten des Schwarzstorchs.  

Betriebsbedingt ist er allerdings aufgrund der räumlichen Nähe des SPA „Waldgebiete in 
Lauenburg“ zur Fläche PR3_LAU_035 schlaggefährdet.  

Weiterhin besteht ein erhöhtes Tötungsrisiko aufgrund der im Verhältnis zum Prüfradius von 
3.000 m geringen Entfernung des vorgeschlagenen Windvorranggebietes zum SPA (ca. 
300 m) und seine Nähe zu potenziellen Nahrungshabitaten des Schwarzstorchs.  

Der Gesamtbestand des Schwarzstorches im SPA entspricht nach dem letzten Stand (2017) 
einem Brutpaar. Der bekannte Brutplatz ist ca. 4,5 km entfernt und bereits einzelne Tötungen 
an Windkraftanlagen würden zu einer signifikanten Verringerung des Gesamtbestandes der 
Art und damit zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes im Vogelschutzgebiet füh-
ren. Somit können erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden.  

Erhebliche Beeinträchtigungen könnten aber voraussichtlich durch eine Verkleinerung des Ge-
bietes ausgeschlossen werden, wenn damit ein Abstand zur Gebietsgrenze von zumindest 
1.200 m eingehalten wird. Damit wären auch die möglichen Flugwege zu den benachbarten 
Gewässern weniger stark betroffen. Konflikte außerhalb der Entfernung von 1.200 m vom EU-
Vogelschutzgebiet, die sich ggf. bei neu im Gebiet ansiedelnden Schwarzstörchen ergeben 
können, können in der Regel durch geeignete Maßnahmen auf der Genehmigungsebene bzw. 
im laufenden Betrieb der Anlagen ausgeschlossen werden. 

Rotmilan 

Das SPA "Waldgebiete in Lauenburg" gehört zu den traditionellen Brutplätzen des Rotmilans 
in Schleswig-Holstein. Der Brutbestand des Rotmilans im SPA umfasste in 2017 insgesamt 4 
Brutpaare bzw. -reviere, davon jeweils eines in den Teilgebieten Bartelsbusch, Vossberg, Lin-
auer Zuschlag und Hevenbruch. Angrenzend an das SPA brüten weitere Paare, u.a. am Nus-
ser See (erstmals), im Kühsener Zuschlag, in der nördlich angrenzenden Duvenseeniederung 
und am Elbe-Lübeck-Kanal nahe dem Lindenbusch. Als Nahrungshabitat dient dem Rotmilan 
vor allem Grünland und die strukturreiche Ackerlandschaft außerhalb des SPA mit Hecken 
(Knicks) und eingestreuten Feuchtflächen, kleinen Kuhlen und Fischgewässern (Struwe-Juhl 
& B. Koop 2009, Koop 2017). Benachbarte Projektgebiete des Naturschutzes wie Pirschbach-
tal, Panten/Hellmoor-Komplex, Schaarsackwiesen, Linauer Moor-Billetal und Müssenwiesen 
stellen gesicherte Nahrungshabitate dar, da die nähere Umgebung des SPA weitgehend von 
landwirtschaftlich zunehmend intensiver genutzten Flächen geprägt ist (MELUR 2013). 
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Der artspezifische Prüfabstand für bekannte Vorkommen des Rotmilans liegt bei 1.500 m 
(MELUR 2016). Die besteht aus zwei Teilflächen. Der geringste Abstand der Fläche 
PR3_LAU_035 zur SPA-Gebietsgrenze, Teilgebiet Koberger Forst, beträgt ca. 350 m. 

Das zur Potenzialfläche nächstgelegene Brutrevier des Rotmilans (Stand 2017) liegt im Südteil 
des SPA-Teilgebietes Koberger Forst in einer Entfernung von ca. 3.200 m und damit außer-
halb des Prüfabstandes von 1.500 m. Jedoch können potenzielle Brutvorkommen bzw. eine 
Neuansiedlung für das SPA-Teilgebiet nicht vollständig ausgeschlossen werden.  

Die Potenzialfläche wird ackerbaulich genutzt (Knicklandschaft), so dass ein Brutvorkommen 
innerhalb der Potenzialfläche ausgeschlossen werden kann. Die Potenzialfläche stellt jedoch 
mit ihren Äckern Nahrungsflächen für den Rotmilan dar, insbesondere aufgrund der räumli-
chen Nähe zum SPA bzw. zum bekannten Brutstandort im Koberger Forst. 

Der Rotmilan ist schlaggefährdet und weist nach der artspezifischen Einstufung des Kollisi-
onsrisikos von Vogelarten an Windenergieanlagen eine hohe Mortalitätsgefährdung auf (Ber-
notat & Dierschke 2016). 

Bewertung der Erheblichkeit: 

Für den Rotmilan wird in den gebietsbezogenen Erhaltungszielen das SPA „Waldgebiete in 
Lauenburg“ als „von besonderer Bedeutung“ eingestuft. Der Erhaltungszustand wird gemäß 
Standard-Datenbogen (05/2019) als ungünstig (C) bewertet. Im Monitoringbericht 2013-2018 
(Koop 2017) hingegen als günstig (B). 

Anlagebedingt kommt es nicht zu direkten Verlusten von Brutvorkommen bzw. potenziellen 
Bruthabitaten des Rotmilans. Betriebsbedingt ist er allerdings aufgrund der räumlichen Nähe 
des SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ zur Fläche PR3_LAU_035 schlaggefährdet.  

Weiterhin machen die im Verhältnis zum Prüfradius von 1.500 m geringe Entfernung des vor-
geschlagenen Windvorranggebietes und seine Nähe zu Nahrungshabitaten des Rotmilans 
eine Raumnutzung als Flugweg und damit eine räumlich-funktionale Beziehung zwischen Teil-
habitaten (Nistplatz und Nahrungshabitat) möglich, was zu einem erhöhten Tötungsrisiko führt. 

Der Gesamtbestand des Rotmilans im SPA entspricht 4 Brutpaaren (Stand 2017). Bereits ein-
zelne Tötungen an Windkraftanlagen würden zu einer signifikanten Verringerung des Gesamt-
bestandes der Art und damit zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes im Vogel-
schutzgebiet führen. Somit können erhebliche Beeinträchtigungen zumindest für Teilflä-
chen nicht ausgeschlossen werden. 

Erhebliche Beeinträchtigungen können nur durch eine Verkleinerung des Gebiets ausge-
schlossen werden, wenn damit ein Abstand zur Gebietsgrenze von zumindest 1.200 m einge-
halten wird. Konflikte außerhalb der Entfernung von 1.200 m vom SPA können in der Regel 
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durch geeignete Untersuchungen, z.B. eine Raumnutzungsanalyse, und entsprechende Maß-
nahmen auf der Genehmigungsebene bzw. im laufenden Betrieb der Anlagen ausgeschlossen 
werden. 

Seeadler 

Der Seeadler hat sich im SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ erstmalig im Jahr 2003 angesiedelt 
(Struwe-Juhl & B. Koop 2009). Mit Stand des Monitoringsberichtes zum SPA aus 2009 lag der 
Brutbestand bei 1 Brutpaar im SPA-Teilgebiet Ritzerauer Zuschlag. Mit Stand 2017 lagen 2 
Brutvorkommen des Seeadlers im SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ vor (Koop 2017). Dem-
nach brütete der Seeadler im Zeitraum 2015-2017 in den Teilgebieten Sirksfelder und Ritze-
rauer Zuschlag. Der Erhaltungszustand wird gemäß Standarddatenbogen (05/2019) mit „güns-
tig“ (B) bewertet.  

Die Art hat einen artspezifischen Prüfabstand von 3.000 m (MELUR 2016). Die Fläche 
PR3_LAU_035 liegt östlich des SPA-Teilgebiets Koberger Forst. Der geringste Abstand be-
trägt ca. 350 m. Da die Fläche aus Ackerflächen besteht, können Brutvorkommen und eine 
Bedeutung als essenzielles Nahrungshabitat ausgeschlossen werden.  

Die beiden o.a. Brutvorkommen aus dem Jahr 2017 befanden sich nordwestlich der Fläche 
PR3_LAU_035 in über 5 km Entfernung. Die im Monitoringbericht 2013-2018 (Koop 2017) ge-
nannten bedeutsamen Nahrungshabitate Duvenseeniederung, an der Überschwemmungsflä-
che nahe Sirksfelde (Stiftungsfläche), am Nusser See und im Ritzerauer Hofsee sowie im NSG 
Pantener Moorweiher und im Hellmoor (Paar im Ritzerauer Zuschlag) und Weiher, die der 
WWF im Umfeld angelegt hat sowie im mit Fischen besetzten Weiher im Koberger Moor (Paar 
im Sirksfelder Zuschlag) sowie Wechselbeziehungen zwischen SPA und Umfeld bestehen 
südwestlich der Fläche PR3_LAU_035 in einer Entfernung von über 5 km.  

Das zur Fläche PR3_LAU_035 nächstgelegene Teilgebiet Koberger Forst weist Buchenwäl-
der mit zum größten Teil jüngeren bis mittelalten Bestände auf. Altbestände sind im Gebiet 
die Ausnahme. (MELUR 2017b). Zudem liegen bis 2009 und den Zeitraum 2015-2017 keine 
Nachweise von Brutvorkommen des Seeadlers vor (Struwe-Juhl & B. Koop 2009; Koop 2017), 
so dass das Potenzial als Bruthabitat für den Seeadler insgesamt als gering eingeschätzt wird.  

Bewertung der Erheblichkeit: 

Anlagebedingt kommt es nicht zu direkten Verlusten von Brutvorkommen bzw. potenziellen 
Bruthabitaten des Seeadlers.  

Im Falle eine Neubesiedlung im SPA-Teilgebiet sind keine Beeinträchtigungen von räumlich-
funktionalen Beziehungen zwischen Teilhabitaten (Nistplatz-Nahrungsfläche) zu erwarten, da 
potenzielle Nahrungsflächen, z.B. Ratzeburger See, Behlendorfer See, Lüttauer See und Drü-
sensee sich weit entfernt befinden. 
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Eine Verschlechterung des in 2019 mit „günstig“ (B) bewerteten Erhaltungszustandes des 
Seeadlers im SPA ist aufgrund der Entfernung zu den bekannten Brutplätzen und der geringen 
Eignung der zur Potenzialfläche nächstgelegenen SPA-Teilgebiete als Bruthabitat nicht zu er-
warten. Zudem konnten für die zur Potenzialfläche nächstgelegenen Teilgebiete des SPA Be-
einträchtigungen von räumlich-funktionalen Beziehungen aufgrund der Entfernung zu poten-
ziellen Nahrungsgebieten ausgeschlossen werden, so dass insgesamt erhebliche Beein-
trächtigungen ausgeschlossen werden können. 

Rohrweihe 

Im SPA gibt es seit 2003 Einzelvorkommen von Brutpaaren der Rohrweihe im SPA „Waldge-
biete in Lauenburg“. Das SPA wird in den gebietsspezifischen Erhaltungszielen als Brutgebiet 
mit „von Bedeutung“ für die Art eingestuft. 

2017 gab es ein besetztes Revier ohne Bruterfolg in der Duvenseebachniederung, wobei der 
Nestbau 2017 wiederum außerhalb des SPA erfolgte. Es gehört zum langjährigen Brutrevier 
im Raum Ritzerauer Hofsee und war 2002 und 2009 besetzt, 2009 brütete das Paar ebenfalls 
außerhalb des SPA am Ritzerauer Hofsee, 2016 innerhalb. Das 2009 besetzte Revier am 
Lankauer See war 2017 nicht besetzt (Koop 2017).  

Die Rohrweihe ist durch Schlag gefährdet; für bekannte Brutvorkommen wird ein 1.000-m-
Prüfradius angewendet (MELUR 2016).  

Die Fläche PR3_LAU_035 liegt südlich der Brutplätze der Rohrweihe in einer Entfernung von 
über 4,5 km. Die als Projektgebiete des Naturschutzes überwiegend gesicherten Nahrungsflä-
chen der Rohrweihe konzentrieren sich vor allem um die SPA-Teilgebiete Ritzerauer und 
Sirksfelder Zuschlag sowie im Umfeld der nachgewiesenen Brutplätze in einer Entfernung von 
über 4 km zur Fläche PR3_LAU_035. Die Fläche und ihr Umfeld bestehen zudem aus acker-
baulich genutzten Flächen. Die Rohrweihe kann zwar mitunter auch Getreidefelder als Brut-
habitat nutzen, jedoch wird davon ausgegangen, dass aufgrund der vorhandenen günstigen 
Lebensraumbedingungen die bevorzugten Lebensräume der Rohrweihe innerhalb und im Um-
feld der Teilgebiete Sirksfelder und Ritzerauer Zuschlag liegen.  

Vor diesem Hintergrund werden potenzielle Brutvorkommen auf der Fläche ebenso wie Be-
einträchtigungen von räumlich-funktionalen Beziehungen zwischen Teilhabitaten (Nistplatz-
Nahrungsfläche) ausgeschlossen. 

Bewertung der Erheblichkeit: 

Das SPA wird in den gebietsspezifischen Erhaltungszielen als Brutgebiet mit „von Bedeutung“ 
für die Art eingestuft. Der Erhaltungszustand wird im Standard-Datenbogen (Stand 05/2019) 
mit „günstig“ (B) bewertet. Im Monitoringbericht 2013-2018 (Koop 2017) hingegen als „ungüns-
tig“ (C). 
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Anlagebedingt kommt es nicht zu direkten Verlusten von Brutvorkommen bzw. potenziellen 
Bruthabitaten der Rohrweihe.  

Die Potenzialfläche liegt nicht innerhalb räumlich-funktionale Flugbeziehungen, sodass ein 
ausreichender Abstand zum Brutplatz gegeben ist. Somit können erhebliche Beeinträchti-
gungen ausgeschlossen werden.  

Wachtelkönig 

Der aktuell bekannte Brutbestand des Wachtelkönigs (2019) im SPA beträgt 1 Brutpaar. Die 
Duvenseebachniederung ist (zusammen mit dem angrenzenden Hof Ritzerau) das einzige 
Teilgebiet im SPA, welches für den Wachtelkönig als Brutplatz geeignet ist. Hier siedeln sich 
alljährlich 1-2 Rufer an, die in einigen Jahren erste Reviere zunächst auf Kleegrasflächen auf 
Hof Ritzerau gründen und spätestens mit der Mahd in die Duvenseebachniederung umsiedeln 
(Koop 2017). Der Wachtelkönig wird im Standarddatenbogen (05/2019) als Erhaltungsziel ge-
nannt. Der Erhaltungszustand wird dort mit „günstig“ (B) bewertet. 

Der Wachtelkönig ist durch Meidung gefährdet; für ihn wird ein 500-m-Prüfradius angewendet 
(MELUR 2016). Die Fläche PR3_LAU_035 befindet sich zwar in einem Abstand von ca. 350-
1.200 m zum SPA-Teilgebiet Koberger Forst, jedoch liegt der nachgewiesene Brutplatz in über 
5,5 km Entfernung zur Potenzialfläche. Schon aufgrund dieser großen Entfernung sind Beein-
trächtigungen wie z.B. Meidungseffekte (bis 500 m) durch dieses potenzielle Vorranggebiet 
nicht zu erwarten. Da die Fläche ackerbaulich genutzt wird können sowohl eine Nutzung als 
Nahrungshabitat als auch potenzielle Brutvorkommen ausgeschlossen werden.  

Bewertung der Erheblichkeit: 

Eine Verschlechterung des als „günstig“ (B) bewerteten Erhaltungszustandes des Wachtelkö-
nigs im SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ ist durch die Ausweisung als Windvorrangfläche nicht 
zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen werden ausgeschlossen.  

Kranich 

Das SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ bietet dem Kranich günstige Lebensraumbedingungen. 
Im Rahmen des Artenhilfsprogramms "Kranichschutz" werden seit vielen Jahren biotopver-
bessernde Maßnahmen durchgeführt, so dass in den letzten 20 Jahren die Anzahl der Nist-
möglichkeiten für den Kranich erhöht werden. Das umfangreiche Angebot an wiedervernäss-
ten Erlenbrüchen und dauerhaft wassergefüllten Senken hat z.B. im Koberger Forst zu einer 
landesweit herausragenden Siedlungsdichte des Kranichs geführt.  

Der Kranich weist nach der artspezifischen Einstufung des Kollisionsrisikos von Vogelarten an 
Windenergieanlagen ein nur mittleres Tötungsrisiko auf (Bernotat & Dierschke 2016). Als art-
spezifischer Prüfabstand wird eine Entfernung von 500 m angewendet (MELUR 2016).  
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Die Fläche PR3_LAU_035 liegt östlich des SPA-Teilgebiete Koberger Forst. Der geringste 
Abstand beträgt ca. 350 m. Da die Fläche aus Ackerflächen besteht, können Brutvorkommen 
ausgeschlossen werden.  

2017 wurden 57 Brutpaare ermittelt: 9 im Bartelsbusch, 2 im Lindenbusch, 4 im Vossberg; 6 
im Ritzerauer Zuschlag + 1 Manau, 2 im Hevenbruch, 13 im Sirksfelder Zuschlag und 20 im 
Koberger Forst. Weitere Vorkommen grenzen unmittelbar an das SPA an, u.a. am Nusser 
See, am Ritzerauer Hofsee, an der Überschwemmung Sirksfelde, im Linauer Moor und im 
Pirschbachtal. Im Bartelsbusch bestehen weitere Brutreviere knapp außerhalb der SPA-
Grenze. Die Bestandsentwicklung ist deutlich positiv: 2002/03 waren es 23 Vorkommen, 2009 
37 Reviere. Die positive Entwicklung verläuft selbst im Dichtezentrum des Landes schneller 
als landesweit, was die hohe Habitatqualität unterstreicht (Koop 2017). Die zur vorgeschlage-
nen Windvorrangfläche PR3_LAU_035 nächstgelegene Brutrevier des Kranichs befindet sich 
im Teilgebiet Koberger Forst im östlichen Waldrandbereich zur SPA-Gebietsgrenze. Der ge-
ringste Abstand beträgt ca. 700 m. 

Als bedeutsames Nahrungshabitat außerhalb des SPA wird die Eigentumsfläche der Umwelt-
stiftung WWF-Deutschland entlang des Bachlaufes der Schiebenitz in der Nähe zum Teilgebiet 
Koberger Forst benannt (Struwe-Juhl & Koop 2009). Diese Nahrungsfläche liegt in 2 km zur 
Fläche PR3_LAU_035. Daneben bestehen zwischen Hahnheide und Koberger Forst, dem Du-
vensee, dem Ritzerauer Hofsee und den angrenzenden Wäldern und Niederungen des Vogel-
schutzgebietes ebenso, wie den regenerierten Flächen bei Panten, enge Wechselbeziehun-
gen (MELUR 2013). Zuletzt wurden Teile des Koberger Moores stärker vernässt. Die Kraniche 
nutzen das Habitatangebot nahezu vollständig aus (Koop 2017). 

Die Fläche PR3_LAU_035 besteht aus Ackerflächen (Knicklandschaft), so dass eine Nutzung 
als Nahrungsfläche besonders aufgrund der Nähe zu den bestehenden Brutplätzen nicht aus-
geschlossen werden kann. Darüber hinaus liegen östlich der Potenzialfläche Grünlandberei-
che, die potenzielle Nahrungsflächen darstellen.  

Bewertung der Erheblichkeit: 

In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen für das SPA werden die „Waldgebiete in Lauen-
burg“ als „von besonderer Bedeutung“ für den Kranich angegeben. Strukturell ist das SPA als 
Kranich-Lebensraum gut geeignet (Struwe-Juhl & Koop 2009, Koop 2017). Der Erhaltungszu-
stand des Kranichs im SPA wird im Standarddatenbogen (05/2019) mit „hervorragend“ (A) 
bewertet. 

Anlagebedingt kommt es nicht zu direkten Verlusten von Brutvorkommen bzw. potenziellen 
Bruthabitaten des Kranichs.  

Potenzielle Brutplätze des Kranichs im SPA liegen teilweise innerhalb des artspezifischen 
Prüfabstandes von 500 m. Aufgrund des Meideverhaltens des Kranichs ist nicht auszuschlie-
ßen, dass es bei einer Ausweisung der Fläche PR3_LAU_035 als Windvorranggebiet bzw. bei 
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einer Errichtung von Windenergieanlagen zu funktionalen Verlusten, möglicherweise auch zur 
Verlagerung oder Aufgabe der Brutplätze kommt.  

Die o.a. bedeutsamen Nahrungshabitate zum SPA und deren Wechselbeziehungen liegen in 
geringer Entfernung zur Potenzialfläche, so dass Beeinträchtigungen von funktionalen Bezie-
hungen für die nächstgelegenen Brutplätze nicht ausgeschlossen werden können, z B. östlich 
der Potenzialfläche gelegene Grünlandflächen. Bei einer Überplanung durch die Potenzialflä-
che werden Ackerflächen in Anspruch genommen, für die eine Funktion als Teilhabitat bzw. 
Nahrungshabitat nicht ausgeschlossen werden konnte. Auch vor diesem Hintergrund sind be-
dingt durch Meideverhalten Funktionsverluste usw. nicht auszuschließen.   

Insgesamt können aufgrund von Funktionsverlusten vor allem von bestehenden Brutrevieren 
des Kranichs sowie von potenziellen Nahrungsflächen erhebliche Beeinträchtigungen nicht 
ausgeschlossen werden. Erhebliche Beeinträchtigungen können aber voraussichtlich durch 
eine Verkleinerung des Gebiets ausgeschlossen werden, wenn damit ein Abstand zur Gebiets-
grenze von zumindest 500 m eingehalten wird. Damit wären auch die möglichen Flugwege zu 
benachbarten Grünlandflächen weniger stark belastet. Konflikte außerhalb der Entfernung von 
500 m vom SPA können in der Regel durch geeignete Maßnahmen auf der Genehmigungs-
ebene bzw. im laufenden Betrieb der Anlagen ausgeschlossen werden.    

Uhu 

Der Uhu wird im Standarddatenbogen (05/2019) als Erhaltungsziel des SPA „Waldgebiete in 
Lauenburg“ genannt. Mindestens seit 2016 besteht ein Brutvorkommen im NSG Hevenbruch. 
2017 war die Brut erfolgreich. Trotz gezielter Suche nebst Nachtexkursionen sind keine wei-
teren Vorkommen im SPA gefunden worden. Angrenzend an das SPA brütet der Uhu traditio-
nell in einer Kiesgrube bei Panten und in den Albsfelder Tannen. Auch in der südwestlich 
angrenzenden Hahnheide besteht ein Vorkommen, ebenso in Fredeburg und Ratzeburg (Koop 
2017). 

Für den Uhu wird ein artspezifischer Prüfabstand von 500 m angewendet (MELUR 2016). Die 
Fläche PR3_LAU_035 liegt in rund 350 m Abstand zur SPA-Gebietsgrenze bzw. zum nächst-
gelegene SPA-Teilgebiet Koberger Forst.  

Da die Fläche aus Ackerflächen besteht, können Brutvorkommen und eine Bedeutung als es-
senzielles Nahrungshabitat ausgeschlossen werden.  

Das nachgewiesene Brut-Revier des Uhus liegt in einer Entfernung von über 3.750 m zur Flä-
che PR3_LAU_035, so dass relevante Beeinträchtigungen durch die Ausweisung als Vorrang-
flächen nicht ausgeschlossen werden können.  

Weitere potenzielle Brutvorkommen innerhalb des SPA-Teilgebiet Koberger Forst sind auf-
grund der vorliegenden Habitatbedingungen bzw. als Brut-Reviere geeigneten Waldbereiche 
und ihrer Nähe zur potenziellen Nahrungsflächen möglich.  
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Der Uhu ist durch Schlag gefährdet und weist nach der artspezifischen Einstufung des Kollisi-
onsrisikos von Vogelarten an Windenergieanlagen eine hohe Mortalitätsgefährdung auf (Ber-
notat & Dierschke 2016). 

Jagdhabitate sind sowohl angrenzend an die Wälder vorhanden, als auch in Wäldern an Lich-
tungen (Koop 2017). Vor dem Hintergrund der Lage des erfassten Uhu-Revieres und der art-
spezifischen Lebensraumansprüche können als potenzielle Nahrungshabitate das vorhan-
dene Grünland im Waldrandbereich des Teilgebiet Koberger Forst. Die Fläche PR3_LAU_035 
besteht aus Ackerflächen, so dass eine Bedeutung als essenzielles Nahrungshabitat ausge-
schlossen wird. Östlich angrenzend an die Fläche und darüber hinaus gibt es Grünlandberei-
che für die eine Bedeutung als Nahrungsflächen möglich ist. 

Bewertung der Erheblichkeit: 

Der Erhaltungszustand des Uhus im SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ liegt gemäß Standard-
Datenbogen (05/2019) bei „günstig“ (B).  

Anlagebedingt kommt es nicht zu direkten Verlusten von Brutvorkommen bzw. potenziellen 
Bruthabitaten.  

Betriebsbedingt ist die Art aufgrund der räumlichen Nähe zur Fläche PR3_LAU_035 einer po-
tenziellen Schlaggefährdung ausgesetzt. Das vorgeschlagene Windvorranggebiet befindet 
sich in einer geringen Entfernung von ca. 350 m zum SPA. Vor dem Hintergrund, dass es eine 
2017 ein Brut im Teilgebiet Koberger Forst gab und in Randlage zur Potenzialfläche potenzi-
elle Nahrungshabitate des Uhus liegen, können Beeinträchtigungen von räumlich-funktionalen 
Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilhabitaten (Nistplatz und Nahrungshabitat) nicht 
ausgeschlossen werden, da die geplanten WEA zu einem erhöhten Tötungsrisiko führen wür-
den. 

Der Gesamtbestand des Uhus im SPA beträgt insgesamt 1 Brutpaar (Stand 2017). Bereits 
einzelne Tötungen an Windkraftanlagen würden zu einer signifikanten Verringerung des Ge-
samtbestandes der Art und damit zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes im Vo-
gelschutzgebiet führen. Somit können erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen 
werden. 

Insgesamt können aufgrund des Tötungsrisikos und dem damit nicht auszuschließenden Ver-
lust von Individuen des Uhus erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen wer-
den. Erhebliche Beeinträchtigungen können aber voraussichtlich durch eine Verkleinerung 
des Gebietes ausgeschlossen werden, wenn damit ein Abstand zur Gebietsgrenze von zumin-
dest 500 m eingehalten wird. Konflikte außerhalb der Entfernung von 500 m zum EU-Vogel-
schutzgebiet, die sich ggf. bei neu im Gebiet ansiedelnden Uhus ergeben können, können in 
der Regel durch geeignete Maßnahmen auf der Genehmigungsebene bzw. im laufenden Be-
trieb der Anlagen ausgeschlossen werden. 
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5.4.3 PR3_LAU_302 

Schwarzstorch 

Der Schwarzstorch ist Erhaltungsziel des SPA „Waldgebiete in Lauenburg“. Bei den Erhal-
tungszielen für das SPA werden die Waldgebiete in Lauenburg als „von besonderer Bedeu-
tung“ für den Schwarzstorch angegeben.  

Seit 2009 können immer wieder erfolgreiche Bruten des Schwarzstorchs im Südosten des 
Koberger Forstes festgestellt werden (Struwe-Juhl & B. Koop 2009; Koop 2017) Neben dem 
SPA-Teilgebiet Koberger Forst stellt das Teilgebiet Bartelsbusch ein potenzielles Bruthabitat 
der Art dar, wo eine künstliche Nisthilfe in einem zur Brut geeigneten Waldbestand vorhanden 
ist. (ebd.). In beiden Waldgebieten sind potentielle Brutplätze zu erhalten und in der Nähe 
befindliche Gewässer möglichst naturnah und mit einem möglichst natürlichen Fischbesatz zu 
entwickeln bzw. zu erhalten (MELUR 2013). Als Nahrungsgebiete sind insbesondere die 
Schiebenitz in der Nähe vom Horst sowie weitere Waldbäche und -sümpfe geeignet. Auch das 
Linauer Moor und extensiv genutztes Grünland in Waldnähe sind für den Schwarzstorch als 
Nahrungsgebiet geeignet. 

Da sich die Art durch weite Aktionsradien und einen hohen Raumbedarf auszeichnet, liegt der 
Prüfabstand bei 3.000 m (MELUR 2016). Die Fläche PR3_LAU_302 befindet sich nördlich 
bzw. nordöstlich des SPA-Teilgebietes Lindenbusch. Der geringste Abstand beträgt 300 m 
bzw. 730 m.  

Der Schwarzstorch ist durch Schlag gefährdet (MELUR 2016) und weist nach der artspezifi-
schen Einstufung des Kollisionsrisikos von Vogelarten an Windenergieanlagen eine hohe Mor-
talitätsgefährdung auf (Bernotat & Dierschke 2016).  

Günstige Nahrungshabitate des Schwarzstorches sind saubere, strukturreiche und störungs-
arme Gewässer wie z.B. Waldteiche, langsam fließende Bäche, Altwässer und Sümpfe. Inner-
halb des Teilgebietes Bartelsbusch sind günstige Nahrungshabitate im Bereich der vorhande-
nen Erlenbrüche und Feuchtwaldbestände, im Bereich von Stillgewässern wie z.B. dem 
Waldteich in Abt. 133 sowie im Bereich von zwei Lichtungen mit Grünland zu erwarten (vgl. 
MELUR 2013). Außerhalb des SPA gehören zu den bedeutsamen Nahrungsflächen die Schie-
benitz nahe des Koberger Forstes sowie extensiv genutztes Grünland in Waldnähe. Die Fläche 
PR3_LAU_302 besteht vor allem aus Ackerflächen, kleinflächig auch aus Grünland. Aufgrund 
der ackerbaulichen Nutzung, der geringen Größe des Grünlandes und seiner Entfernung zum 
SPA ist jedoch nicht von einer essenziellen Bedeutung als Nahrungsfläche auszugehen.  

Bewertung der Erheblichkeit: 

Bei den Erhaltungszielen für das SPA werden die Waldgebiete in Lauenburg als „von beson-
derer Bedeutung“ für den Schwarzstorch angegeben. Der Erhaltungszustand liegt gemäß 
Standard-Datenbogen (05/2019) bei „gut“ (B). 
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Anlagebedingt kommt es nicht zu direkten Verlusten von Brutvorkommen bzw. potenziellen 
Bruthabitaten des Schwarzstorchs.  

Der geringste Abstand der Potenzialfläche zum nächstgelegenen Brutvorkommen im Kober-
ger Forst beträgt über 20 km, so dass keine relevanten Beeinträchtigungen zu erwarten sind.  

Neben dem bekannten Brutplatz im SPA stellen der Bartelsbusch und Bereiche im Linden-
busch geeignete Brutgebiete des Schwarzstorches dar (Koop 2017), der geringste Abstand 
zur Fläche PR3_LAU_302 beträgt ca. 300 m. Der Gesamtbestand des Schwarzstorches im 
SPA entspricht nach dem letzten Stand (2017) einem Brutpaar. Der bekannte Brutplatz ist 
zwar über 20 km entfernt, doch bereits einzelne Tötungen an Windkraftanlagen würden zu 
einer signifikanten Verringerung des Gesamtbestandes der Art und damit zu einer Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes im Vogelschutzgebiet führen. Somit können erhebliche Be-
einträchtigungen nicht ausgeschlossen werden.  

Erhebliche Beeinträchtigungen könnten aber voraussichtlich durch eine Verkleinerung des Ge-
bietes ausgeschlossen werden, wenn damit ein Abstand zur Gebietsgrenze von zumindest 
1.200 m eingehalten wird. Damit wären auch die möglichen Flugwege zu den benachbarten 
Gewässern weniger stark betroffen. Konflikte außerhalb der Entfernung von 1.200 m vom EU-
Vogelschutzgebiet, die sich ggf. bei neu im Gebiet ansiedelnden Schwarzstörchen ergeben 
können, können in der Regel durch geeignete Maßnahmen auf der Genehmigungsebene bzw. 
im laufenden Betrieb der Anlagen ausgeschlossen werden. 

Rotmilan 

Das SPA "Waldgebiete in Lauenburg" gehört zu den traditionellen Brutplätzen des Rotmilans 
in Schleswig-Holstein. Der Brutbestand des Rotmilans im SPA umfasste in 2017 insgesamt 4 
Brutpaare bzw. -reviere, davon jeweils eines in den Teilgebieten Bartelsbusch, Vossberg, Lin-
auer Zuschlag und Hevenbruch. Angrenzend an das SPA brüten weitere Paare, u.a. am Nus-
ser See (erstmals), im Kühsener Zuschlag, in der nördlich angrenzenden Duvenseeniederung 
und am Elbe-Lübeck-Kanal nahe dem Lindenbusch. Als Nahrungshabitat dient dem Rotmilan 
vor allem Grünland und die strukturreiche Ackerlandschaft außerhalb des SPA mit Hecken 
(Knicks) und eingestreuten Feuchtflächen, kleinen Kuhlen und Fischgewässern (Struwe-Juhl 
& B. Koop 2009, Koop 2017). Benachbarte Projektgebiete des Naturschutzes wie Pirschbach-
tal, Panten/Hellmoor-Komplex, Schaarsackwiesen, Linauer Moor-Billetal und Müssenwiesen 
stellen gesicherte Nahrungshabitate dar, da die nähere Umgebung des SPA weitgehend von 
landwirtschaftlich zunehmend intensiver genutzten Flächen geprägt ist (MELUR 2013). 

Der artspezifische Prüfabstand für bekannte Vorkommen des Rotmilans liegt bei 1.500 m 
(MELUR 2016). Die Fläche PR3_LAU_302 besteht aus zwei Teilflächen. Der geringste Ab-
stand zur SPA-Gebietsgrenze, Teilgebiet Lindenbusch, beträgt ca. 300 m bzw. 730 m. 

Das zur Potenzialfläche nächstgelegene Brutrevier des Rotmilans (Stand 2017) liegt im Südteil 
des SPA-Teilgebietes Bartelsbusch in einer Entfernung von ca. 3.850 m zu einer der Teilflä-
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chen und damit außerhalb des Prüfabstandes von 1.500 m. Jedoch können potenzielle Brut-
vorkommen bzw. eine Neuansiedlung für das SPA-Teilgebiet nicht vollständig ausgeschlossen 
werden.  

Die Potenzialfläche wird vor allem ackerbaulich genutzt (Knicklandschaft), kleinräumig gibt es 
in beiden Teilflächen auch Grünland. Im Südosten der südlichen Teilfläche gibt es lediglich 
zwei kleine Gehölzbestände, innerhalb der nördlichen Teilfläche gibt es zwei kleinere Stillge-
wässer, so dass ein Brutvorkommen innerhalb der Potenzialfläche ausgeschlossen werden 
kann.  

Die Potenzialfläche stellt jedoch mit ihren Äckern und dem vorhandenen Grünland potenzielle 
Nahrungsflächen für den Rotmilan dar, insbesondere aufgrund der räumlichen Nähe zum SPA 
bzw. zum bekannten Brutstandort im Bartelsbusch. Die zur Potenzialfläche nächstgelegenen 
Nahrungsflächen mit besonderer Bedeutung sind die sogenannten Müssenwiesen östlich vom 
Bartelsbusch. Die Bedeutung besteht aufgrund ihres Status als Projektgebiet des Naturschut-
zes (MELUR 2013). Die geplante Potenzialfläche liegt außerhalb der Müssenwiesen. 

Der Rotmilan ist schlaggefährdet und weist nach der artspezifischen Einstufung des Kollisi-
onsrisikos von Vogelarten an Windenergieanlagen eine hohe Mortalitätsgefährdung auf (Ber-
notat & Dierschke 2016). 

Bewertung der Erheblichkeit: 

Für den Rotmilan wird in den gebietsbezogenen Erhaltungszielen das SPA „Waldgebiete in 
Lauenburg“ als „von besonderer Bedeutung“ eingestuft. Der Erhaltungszustand wird gemäß 
Standard-Datenbogen (05/2019) als ungünstig (C) bewertet. Im Monitoringbericht 2013-2018 
(Koop 2017) hingegen als günstig (B). 

Anlagebedingt kommt es nicht zu direkten Verlusten von Brutvorkommen bzw. potenziellen 
Bruthabitaten des Rotmilans.  

Betriebsbedingt ist er allerdings aufgrund der räumlichen Nähe des SPA „Waldgebiete in 
Lauenburg“ zur Fläche PR3_LAU_302 schlaggefährdet.  

Weiterhin machen die im Verhältnis zum Prüfradius von 1.500 m geringe Entfernung des vor-
geschlagenen Windvorranggebietes und seine Nähe zu Nahrungshabitaten des Rotmilans 
eine Raumnutzung als Flugweg und damit eine räumlich-funktionale Beziehung zwischen Teil-
habitaten (Nistplatz und Nahrungshabitat) möglich, was zu einem erhöhten Tötungsrisiko führt. 

Der Gesamtbestand des Rotmilans im SPA entspricht 4 Brutpaaren (Stand 2017). Bereits ein-
zelne Tötungen an Windkraftanlagen würden zu einer signifikanten Verringerung des Gesamt-
bestandes der Art und damit zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes im Vogel-
schutzgebiet führen. Somit können erhebliche Beeinträchtigungen zumindest für Teilflä-
chen nicht ausgeschlossen werden. 
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Erhebliche Beeinträchtigungen können nur durch eine Verkleinerung des Gebiets ausge-
schlossen werden, wenn damit ein Abstand zur Gebietsgrenze von zumindest 1.200 m einge-
halten wird. Damit wären auch die möglichen Flugwege zu den Müssenwiesen weniger stark 
belastet. Konflikte außerhalb der Entfernung von 1.200 m vom SPA können in der Regel durch 
geeignete Untersuchungen, z.B. eine Raumnutzungsanalyse, und entsprechende Maßnah-
men auf der Genehmigungsebene bzw. im laufenden Betrieb der Anlagen ausgeschlossen 
werden. 

Seeadler 

Der Seeadler hat sich im SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ erstmalig im Jahr 2003 angesiedelt 
(Struwe-Juhl & B. Koop 2009). Mit Stand des Monitoringsberichtes zum SPA aus 2009 lag der 
Brutbestand bei 1 Brutpaar im SPA-Teilgebiet Ritzerauer Zuschlag. Mit Stand 2017 lagen zwei 
Brutvorkommen des Seeadlers im SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ vor (Koop 2017). Dem-
nach brütete der Seeadler im Zeitraum 2015-2017 in den Teilgebieten Sirksfelder und Ritze-
rauer Zuschlag.  

Die Art hat einen artspezifischen Prüfabstand von 3.000 m (MELUR 2016). Die Fläche 
PR3_LAU_302 liegt nördlich bzw. nordöstlich des SPA-Teilgebietes Lindenbusch. Der ge-
ringste Abstand zur SPA-Gebietsgrenze beträgt 300 m bzw. 730 m.  

Die beiden Brutvorkommen aus dem Jahr 2017 befanden sich südwestlich der Fläche 
PR3_LAU_302 in über 11 km Entfernung. Die im Monitoringbericht 2013-2018 (Koop 2017) 
genannten bedeutsamen Nahrungshabitate Duvenseeniederung, an der Überschwemmungs-
fläche nahe Sirksfelde (Stiftungsfläche), am Nusser See und im Ritzerauer Hofsee sowie im 
NSG Pantener Moorweiher und im Hellmoor (Paar im Ritzerauer Zuschlag) und Weiher, die 
der WWF im Umfeld angelegt hat sowie im mit Fischen besetzten Weiher im Koberger Moor 
(Paar im Sirksfelder Zuschlag) sowie enge Wechselbeziehungen zwischen SPA und Umfeld 
bestehen südwestlich der Fläche PR3_LAU_302 in einer Entfernung von über 10 km.Da die 
Fläche überwiegend aus landwirtschaftlich genutzten Flächen bzw. vor allem aus Äckern be-
steht, können Brutvorkommen und eine Bedeutung als essenzielles Nahrungshabitat ausge-
schlossen werden.  

Die zur Fläche PR3_LAU_302 nächstgelegenen Teilgebiete Lindenbusch und Bartelsbusch 
weisen Bestände mit höheren Altholzanteilen aus Buche (bis Altersklasse 100-120 Jahre) auf. 
Höhere Altersklassen der Buche wie im Falle des bestehenden Brutplatzes (160-jährige Bu-
che) sind nur schwach vertreten (MELUR 2013). Für die Flächen liegen weder ältere (bis 2009) 
noch aktuelle (Zeitraum 2015-2017) Nachweise von Brutvorkommen des Seeadlers vor 
(Struwe-Juhl & B. Koop 2009; Koop 2017). Allerdings kann für beide Teilgebiete ein Potenzial 
als Bruthabitat für den Seeadler nicht vollständig ausgeschlossen werden.  

Bewertung der Erheblichkeit: 

Der Erhaltungszustand des Seeadlers im SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ wird gemäß Stan-
darddatenbogen (05/2019) mit „günstig“ (B) bewertet. 
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Anlagebedingt kommt es nicht zu direkten Verlusten von Brutvorkommen bzw. potenziellen 
Bruthabitaten des Seeadlers.  

Mögliche Beeinträchtigungen von räumlich-funktionalen Beziehungen zwischen den Teilhabi-
taten (Nistplatz-Nahrungsfläche) und ein damit verbundenes erhöhtes Kollisionsrisiko können 
sich für beide Teilflächen ergeben. Im Fall einer Neubesiedlung wären durch die Ausweisung 
der Windvorrangfläche mögliche Flugwege zu potenziellen Nahrungsflächen im Bereich des 
östlich gelegenen Ratzeburger Sees und des nördlich gelegenen Klempauer Moor betroffen. 
Der geringste Abstand des Teilgebietes Lindenbusch zum See beträgt ca. 3 km und zum Moor 
ca. 2,5 km. Eine Verschlechterung des in 2019 mit „günstig“ (B) bewerteten Erhaltungszustan-
des des Seeadlers im SPA bzw. erhebliche Beeinträchtigungen können somit nicht voll-
ständig ausgeschlossen werden. 

Erhebliche Beeinträchtigungen können aber voraussichtlich durch eine Verkleinerung des Ge-
bietes ausgeschlossen werden, wenn damit ein Abstand zur Gebietsgrenze von zumindest 
1.200 m eingehalten wird. Konflikte außerhalb der Entfernung von 1.200 m vom EU-Vogel-
schutzgebiet, die sich ggf. bei neu im Gebiet ansiedelnden Seeadlern ergeben können, können 
in der Regel durch geeignete Maßnahmen auf der Genehmigungsebene bzw. im laufenden 
Betrieb der Anlagen ausgeschlossen werden. 

Rohrweihe 

Im SPA gibt es seit 2003 Einzelvorkommen von Brutpaaren im SPA „Waldgebiete in Lauen-
burg“. 2017 gab es ein besetztes Revier ohne Bruterfolg in der Duvenseebachniederung, wo-
bei der Nestbau 2017 wiederum außerhalb des SPA erfolgte. Es gehört zum langjährigen Brut-
revier im Raum Ritzerauer Hofsee und war 2002 und 2009 besetzt, 2009 brütete das Paar 
ebenfalls außerhalb des SPA am Ritzerauer Hofsee, 2016 innerhalb. Das 2009 besetzte Re-
vier am Lankauer See war 2017 nicht besetzt (Koop 2017).  

Die Rohrweihe ist durch Schlag gefährdet; für bekannte Brutvorkommen wird ein 1.000-m-
Prüfradius angewendet (MELUR & LLUR 2016).  

Die Fläche PR3_LAU_302 liegt nördlich der bekannten Brutplätze in einer Entfernung von über 
10 km. Die Fläche und ihr Umfeld werden vor allem als Acker genutzt, so dass ein Brutvor-
kommen und eine Bedeutung als Nahrungsfläche innerhalb der Fläche nicht zu erwarten sind.  

Östlich des Teilgebietes Lindenbusch bzw. in räumlicher Nähe der Potenzialfläche befinden 
sich jedoch Nahrungsflächen im Bereich der Müssenwiesen bzw. Grünland entlang des Schei-
debaches (MELUR 2013).  

Bewertung der Erheblichkeit: 

Das SPA wird in den gebietsspezifischen Erhaltungszielen als Brutgebiet mit „von Bedeutung“ 
für die Art eingestuft. Der Erhaltungszustand wird im Standard-Datenbogen (Stand 05/2019) 
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mit „günstig“ (B) bewertet. Im Monitoringbericht 2013-2018 (Koop 2017) hingegen als „ungüns-
tig“ (C). 

Anlagebedingt kommt es nicht zu direkten Verlusten von Brutvorkommen bzw. potenziellen 
Bruthabitaten der Rohrweihe.  

Der überwiegende Teil der o.a. bekannten Nahrungsflächen der Rohrweihe (MELUR 2013) 
konzentriert sich vor allem um die SPA-Teilgebiete Ritzerauer und Sirksfelder Zuschlag sowie 
im Umfeld der nachgewiesenen Brutplätze in einer Entfernung von ca. 9-11 km zur Fläche 
PR3_LAU_302. Vor dem Hintergrund dieser Entfernung bzw. des artspezifischen Prüfabstan-
des von 1.000 m sind keine relevanten Beeinträchtigungen zu erwarten.  

Betriebsbedingt ist die Art allerdings aufgrund der räumlichen Nähe der Fläche PR3_LAU_302 
zu den bestehenden Nahrungsflächen im Bereich der Müssenwiesen schlaggefährdet. Diese 
Nahrungsflächen der Rohrweihe liegen östlich des SPA-Teilgebietes Lindenbusch. Es handelt 
sich um teils extensiv genutztes Grünland entlang des Scheidebaches (ca. 10 ha). Der ge-
ringste Abstand der Müssenwiesen zur Potenzialfläche beträgt ca. 1000 m. Die Potenzialflä-
che liegt allerdings nicht innerhalb potenzieller Flugbeziehungen zwischen Nistplatz und Nah-
rungshabitat. Ein ausreichender Abstand zu potenziellen Brutplätzen ist gegeben. Somit kön-
nen erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. Dennoch sollte die Rohr-
weihe in folgenden Planungsschritten berücksichtigt werden. 

Wachtelkönig 

Der aktuell bekannte Brutbestand des Wachtelkönigs (2019) im SPA beträgt 1 Brutpaar. Die 
Duvenseebachniederung ist (zusammen mit dem angrenzenden Hof Ritzerau) das einzige 
Teilgebiet im SPA, welches für den Wachtelkönig als Brutplatz geeignet ist. Hier siedeln sich 
alljährlich 1-2 Rufer an, die in einigen Jahren erste Reviere zunächst auf Kleegrasflächen auf 
Hof Ritzerau gründen und spätestens mit der Mahd in die Duvenseebachniederung umsiedeln 
(Koop 2017). Der Wachtelkönig wird im Standarddatenbogen (05/2019) als Erhaltungsziel ge-
nannt. Der Erhaltungszustand wird dort mit „günstig“ (B) bewertet. 

Der Wachtelkönig ist durch Meidung gefährdet; für ihn wird ein 500-m-Prüfradius angewendet 
(MELUR 2016). Die Fläche PR3_LAU_302 befindet sich zwar in räumliche Nähe zum SPA, 
der geringste Abstand liegt bei ca. 300 m zum Teilgebiet Lindenbusch, jedoch liegt der nach-
gewiesene Brutplatz in über 11 km Entfernung zur Potenzialfläche. Schon aufgrund dieser 
großen Entfernung sind Beeinträchtigungen wie z.B. Meidungseffekte (bis 500 m) durch dieses 
potenzielle Vorranggebiet nicht zu erwarten. Da die Fläche ackerbaulich genutzt wird können 
sowohl eine Nutzung als Nahrungshabitat als auch potenzielle Brutvorkommen ausgeschlos-
sen werden. Im Umfeld der Potenzialfläche liegt zwar extensiv genutztes Grünland im Bereich 
der Müssenwiesen (= Projektgebiet des Naturschutzes, MELUR 2013), jedoch sind potenzielle 
Brutvorkommen aufgrund der möglichen Kulissenwirkungen durch die angrenzenden Gehölz-
bestände, der geringen Größe des Bereiches (ca. 10 ha) sowie vor dem Hintergrund der güns-
tigen Habitatbedingungen innerhalb des vorhandenen Brutrevieres der Duvenseebach-Niede-
rung (ca. 40 ha) nicht zu erwarten.  
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Bewertung der Erheblichkeit: 

Eine Verschlechterung des als „günstig“ (B) bewerteten Erhaltungszustandes des Wachtelkö-
nigs im SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ ist durch die Ausweisung als Windvorrangfläche nicht 
zu erwarten. Erhebliche Beeinträchtigungen werden ausgeschlossen. 

Kranich 

Das SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ bietet dem Kranich günstige Lebensraumbedingungen. 
Im Rahmen des Artenhilfsprogramms "Kranichschutz" werden seit vielen Jahren biotopver-
bessernde Maßnahmen durchgeführt, so dass in den letzten 20 Jahren die Anzahl der Nist-
möglichkeiten für den Kranich erhöht werden. Das umfangreiche Angebot an wiedervernäss-
ten Erlenbrüchen und dauerhaft wassergefüllten Senken hat z.B. im Koberger Forst zu einer 
landesweit herausragenden Siedlungsdichte des Kranichs geführt.  

Der Kranich meidet Windenergieanlagen großräumig (MELUR 2016) und weist deshalb nach 
der artspezifischen Einstufung des Kollisionsrisikos von Vogelarten an Windenergieanlagen 
ein nur mittleres Tötungsrisiko auf (Bernotat & Dierschke 2016). Als artspezifischer Prüfab-
stand wird eine Entfernung von 500 m angewendet (MELUR 2016).  

Die Fläche PR3_LAU_302 bestehend aus zwei Teilflächen liegt östlich bzw. nördlich des SPA-
Teilgebietes Lindenbusch. Der geringste Abstand beträgt ca. 300 m. Da die Fläche vor allem 
aus landwirtschaftlichen Flächen besteht, können Brutvorkommen des Kranichs ausgeschlos-
sen werden.  

2017 wurden 57 Brutpaare ermittelt: 9 im Bartelsbusch, 2 im Lindenbusch, 4 im Vossberg; 6 
im Ritzerauer Zuschlag + 1 Manau, 2 im Hevenbruch, 13 im Sirksfelder Zuschlag und 20 im 
Koberger Forst. Weitere Vorkommen grenzen unmittelbar an das SPA an, u.a. am Nusser 
See, am Ritzerauer Hofsee, an der Überschwemmung Sirksfelde, im Linauer Moor und im 
Pirschbachtal. Im Bartelsbusch bestehen weitere Brutreviere knapp außerhalb der SPA-
Grenze. Die Bestandsentwicklung ist deutlich positiv: 2002/03 waren es 23 Vorkommen, 2009 
37 Reviere. Die positive Entwicklung verläuft selbst im Dichtezentrum des Landes schneller 
als landesweit, was die hohe Habitatqualität unterstreicht (Koop 2017). Als bedeutsames Nah-
rungshabitat außerhalb des SPA wird die Eigentumsfläche der Umweltstiftung WWF-Deutsch-
land entlang des Bachlaufes der Schiebenitz in der Nähe zum Teilgebiet Koberger Forst be-
nannt (Struwe-Juhl & Koop 2009). Diese Nahrungsfläche liegt in über 10 km Entfernung zur 
Fläche PR3_LAU_302. Daneben bestehen zwischen Hahnheide und Koberger Forst, dem Du-
vensee, dem Ritzerauer Hofsee und den angrenzenden Wäldern und Niederungen des Vogel-
schutzgebietes ebenso, wie den regenerierten Flächen bei Panten, enge Wechselbeziehun-
gen (MELUR 2013). Zuletzt wurden Teile des Koberger Moores stärker vernässt. Die Kraniche 
nutzen das Habitatangebot nahezu vollständig aus (Koop 2017). Darüber hinaus erstreckt sich 
entlang des Westrandes des Teilgebietes Bartelsbusch der schmale Niederungsbereich der 
Wohlbek. Hier befinden sich auch einige Grünlandbereiche, bei denen eine Nutzung als Nah-
rungsflächen nicht ausgeschlossen wird (vgl. Struwe-Juhl & Koop 2009).  
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Die zur vorgeschlagenen Windvorrangfläche PR3_LAU_302 nächstgelegenen Brutreviere (2 
Brutpaare) des Kranichs befindet sich im Teilgebiet Lindenbusch. Der geringste Abstand der 
Reviere zur nördlichen Teilfläche beträgt ca. 550 m bzw. 700 m. Der geringste Abstand be-
kannter Reviere zur südlichen Teilfläche beträgt ca. 950 m bzw. 1.600 m. 

Die Fläche PR3_LAU_302 besteht vor allem aus Ackerflächen (Knicklandschaft), im Falle der 
südlichen Teilfläche kleinflächig auch aus Grünland, so dass eine Nutzung als Nahrungsfläche 
besonders aufgrund der Nähe zu den bestehenden Brutplätzen nicht ausgeschlossen werden 
kann. Aber auch in räumlicher Nähe bzw. zwischen Lindenbusch und Potenzialfläche befinden 
sich potenzielle Nahrungsflächen im Bereich der Müssenwiesen mit extensiv genutztem Grün-
land. Bei der Fläche handelt es sich um ein Projektgebiet des Naturschutzes (MELUR 2013).  

Bewertung der Erheblichkeit: 

In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen für das SPA werden die „Waldgebiete in Lauen-
burg“ als „von besonderer Bedeutung“ für den Kranich angegeben. Strukturell ist das SPA als 
Kranich-Lebensraum gut geeignet (Struwe-Juhl & Koop 2009, Koop 2017). Der Erhaltungszu-
stand des Kranichs im SPA wird im Standarddatenbogen (04/2009) mit „hervorragend“ (A) 
bewertet. 

Anlagebedingt kommt es nicht zu direkten Verlusten von Brutvorkommen bzw. potenziellen 
Bruthabitaten des Kranichs.  

Potenzielle Brutplätze des Kranichs im SPA liegen teilweise innerhalb des artspezifischen 
Prüfabstandes von 500 m. Aufgrund des Meideverhaltens des Kranichs ist nicht auszuschlie-
ßen, dass es bei einer Ausweisung der Fläche PR3_LAU_302 als Windvorranggebiet bzw. bei 
einer Errichtung von Windenergieanlagen zu funktionalen Verlusten, möglicherweise auch zur 
Verlagerung oder Aufgabe der Brutplätze kommt.  

Die o.a. bedeutsamen Nahrungshabitate zum SPA und deren Wechselbeziehungen liegen 
überwiegend in großer Entfernung zur Potenzialfläche, so dass keine Beeinträchtigungen von 
funktionalen Beziehungen für die nächstgelegenen Brutplätze zu erwarten sind. Innerhalb und 
im Umfeld der Fläche PR3_LAU_302 befinden sich jedoch Ackerflächen und auch Grünland, 
die geeignete Nahrungsflächen darstellen. Bei einer Überplanung durch die Potenzialfläche 
werden damit Flächen in Anspruch genommen, für die eine Funktion als Teilhabitat bzw. Nah-
rungshabitat nicht ausgeschlossen werden konnte. Auch vor diesem Hintergrund sind bedingt 
durch Meideverhalten Funktionsverluste usw. nicht auszuschließen. Insgesamt können vor al-
lem aufgrund von Funktionsverlusten potenzieller Brutreviere, aber auch von potenziellen Nah-
rungsflächen des Kranichs, erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen wer-
den.  

Erhebliche Beeinträchtigungen können aber voraussichtlich durch eine Verkleinerung des Ge-
biets bzw. der nördlichen Teilfläche ausgeschlossen werden. Hinsichtlich der nördlichen Teil-
fläche sollte ein Abstand zur Gebietsgrenze von zumindest 500 m eingehalten werden. Kon-
flikte außerhalb der Entfernung von 500 m vom SPA können in der Regel durch geeignete 



Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
Teilaufstellung der Regionalpläne in Schleswig-Holstein (Sachthema Windenergie) 
FFH-Verträglichkeitsprüfung für das SPA Waldgebiete in Lauenburg  55  

 

 

 

Maßnahmen auf der Genehmigungsebene bzw. im laufenden Betrieb der Anlagen ausge-
schlossen werden. 

Uhu 

Der Uhu wird im Standarddatenbogen (05/2019) als Erhaltungsziel des SPA „Waldgebiete in 
Lauenburg“ genannt. Mindestens seit 2016 besteht ein Brutvorkommen im NSG Hevenbruch. 
2017 war die Brut erfolgreich. Trotz gezielter Suche nebst Nachtexkursionen sind keine wei-
teren Vorkommen im SPA gefunden worden. Angrenzend an das SPA brütet der Uhu traditio-
nell in einer Kiesgrube bei Panten und in den Albsfelder Tannen. Auch in der südwestlich 
angrenzenden Hahnheide besteht ein Vorkommen, ebenso in Fredeburg und Ratzeburg (Koop 
2017). 

Für den Uhu wird ein artspezifischer Prüfabstand von 500 m angewendet (MELUR 2016). Die 
Fläche PR3_LAU_302 liegt in räumlicher Nähe zu den SPA-Teilgebieten Lindenbusch und 
Bartelsbusch. Der geringste Abstand beträgt ca. 300 m zur SPA-Gebietsgrenze.  

Da die Fläche überwiegend aus Ackerflächen besteht, können Brutvorkommen und eine Be-
deutung als essenzielles Nahrungshabitat ausgeschlossen werden.  

Das nachgewiesene Brut-Revier des Uhus liegt in einer Entfernung von über 14 km zur Fläche 
PR3_LAU_302, so dass relevante Beeinträchtigungen durch die Ausweisung als Vorrangflä-
chen nicht zu erwarten sind.  

Potenzielle Brutvorkommen können hingegen innerhalb der SPA-Teilgebiete Lindenbusch und 
Bartelsbusch aufgrund der vorliegenden Habitatbedingungen bzw. als Brut-Reviere geeigne-
ten Waldbereiche und ihrer Nähe zur potenziellen Nahrungsflächen nicht vollständig ausge-
schlossen werden.  

Der Uhu ist durch Schlag gefährdet und weist nach der artspezifischen Einstufung des Kollisi-
onsrisikos von Vogelarten an Windenergieanlagen eine hohe Mortalitätsgefährdung auf (Ber-
notat & Dierschke 2016). 

Die Fläche PR3_LAU_003 besteht aus Ackerflächen, so dass eine Bedeutung als essenzielles 
Nahrungshabitat ausgeschlossen wird. Aber im Umfeld der Potenzialfläche bzw. zwischen ih-
ren beiden Teilflächen für die hier befindlichen Müssenwiesen entlang des Scheidebaches (= 
Projektfläche des Naturschutzes) ist eine Bedeutung als Nahrungshabitat nicht auszuschlie-
ßen. Der geringste Abstand der Müssenwiesen zur südlichen Teilfläche von PR3_LAU_302 
beträgt ca. 270 m. 

Bewertung der Erheblichkeit: 

Der Erhaltungszustand des Uhus im SPA „Waldgebiete in Lauenburg“ liegt gemäß Standard-
Datenbogen (05/2019) bei „günstig“ (B).  
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Anlagebedingt kommt es nicht zu direkten Verlusten von Brutvorkommen bzw. potenziellen 
Bruthabitaten.  

Betriebsbedingt ist die Art aufgrund der räumlichen Nähe zur Fläche PR3_LAU_302 einer po-
tenziellen Schlaggefährdung ausgesetzt.   

Das vorgeschlagene Windvorranggebiet befindet sich in einer geringen Entfernung von ca. 
300 m zum SPA. Vor dem Hintergrund, dass eine Nutzung der Teilgebiete Lindenbusch und 
Bartelsbusch als potenzielle Bruthabitate nicht vollständig ausgeschlossen werden können 
und in Randlage zur Potenzialfläche potenzielle Nahrungshabitate des Uhus liegen, können 
Beeinträchtigungen von räumlich-funktionalen Beziehungen zwischen den verschiedenen 
Teilhabitaten (Nistplatz und Nahrungshabitat) nicht ausgeschlossen werden, denn die geplan-
ten WEA würden zu einem erhöhten Tötungsrisiko führen. 

Der Gesamtbestand des Uhus im SPA beträgt insgesamt 1 Brutpaar (Stand 2017). Bereits 
einzelne Tötungen an Windkraftanlagen würden zu einer signifikanten Verringerung des Ge-
samtbestandes der Art und damit zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes im Vo-
gelschutzgebiet führen. Somit können erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen 
werden. 

Insgesamt können aufgrund des Tötungsrisikos (Schlaggefährdung) und dem damit verbun-
denen nicht auszuschließenden Verlust von Individuen des Uhus erhebliche Beeinträchti-
gungen nicht ausgeschlossen werden. Erhebliche Beeinträchtigungen können aber voraus-
sichtlich durch eine Verkleinerung des Gebietes ausgeschlossen werden, wenn damit ein Ab-
stand zur Gebietsgrenze von zumindest 500 m eingehalten wird. Konflikte außerhalb der Ent-
fernung von 500 m zum EU-Vogelschutzgebiet, die sich ggf. bei neu im Gebiet ansiedelnden 
Uhus ergeben können, können in der Regel durch geeignete Maßnahmen auf der Genehmi-
gungsebene bzw. im laufenden Betrieb der Anlagen ausgeschlossen werden. 
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6 Summationswirkungen 

Nach § 34 Abs. 2 BNatSchG ist nicht nur zu prüfen, ob ein Projekt - isoliert betrachtet - ein 
Natura 2000-Gebiet erheblich beeinträchtigt, sondern ob es in Zusammenwirkung mit anderen 
Planfestlegungen erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele verursachen könnte 
(Summationseffekte). 

Innerhalb des Bereiches von 1.200 m zum SPA Waldgebiet in Lauenburg sind insgesamt zehn 
vorgeschlagene Windvorrangflächen gelegen. Für die Flächen PR3_LAU_009, 
PR3_LAU_012, PR3_LAU_013, PR3_LAU_028, PR3_LAU_031, PR3_LAU_038, 
PR3_LAU_307 wurde keine FFH-VP durchgeführt, da die innerhalb des 1.200 m-Radius ge-
legenen Flächenbereiche unter Anwendung verschiedener Abwägungskriterien nicht als 
Windvorranggebiete ausgewiesen werden können. 

Neben der Einzelbetrachtung der vorgeschlagenen Windvorranggebiete PR3_LAU_003, 
PR3_LAU_035 und PR3_LAU_302 werden die Gebiete im Folgenden im Zusammenhang be-
trachtet. 

Da für die Gebiete bereits bei isolierter Betrachtung erhebliche Beeinträchtigungen des Rot-
milans, des Seeadlers und des Schwarzstorches anzunehmen sind, führt auch die summari-
sche Betrachtung der Auswirkungen zu diesem Ergebnis. 
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7 Zusammenfassung  

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind die im Rahmen der Teilaufstellung der Re-
gionalpläne in Schleswig-Holstein zum Sachthema Windenergie vorgeschlagenen Windvor-
ranggebiete PR3_LAU_003, PR3_LAU_035 und PR3_LAU_302 (2 Teilflächen). Die Flächen 
sind insgesamt 72, 26 und 98 ha groß. Sie liegen ganz (PR3_LAU_003), fast vollständig 
(PR3_LAU_035 und nördliche Teilfläche zur PR3_LAU_302) und randlich (südliche Teilfläche 
zu PR3_LAU_302) innerhalb des 300 bis 1.200 m-Umgebungsbereiches des Vogelschutzge-
bietes (SPA) DE 2328-491 „Waldgebiete in Lauenburg“. Erhebliche Beeinträchtigungen der 
Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes können in der regionalplanerischen FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung nicht ausgeschlossen werden.   

Dazu werden artspezifisch die möglichen Beeinträchtigungen der nachweislich und potenziell 
vorkommenden und im Standarddatenbogen geführten wertgebenden und windkraftsensiblen 
Vogelarten ermittelt und bewertet.  

Die potenziellen Windvorranggebiete PR3_LAU_003, PR3_LAU_035 und PR3_LAU_302 wur-
den hinsichtlich der Arten Schwarzstorch, Rotmilan, Seeadler, Rohrweihe, Wachtelkönig, Kra-
nich und Uhu geprüft. Im Ergebnis ergeben sich mögliche Beeinträchtigungen für alle geprüf-
ten Potenzialflächen. Ausschlaggebend ist vor allem die hohe Empfindlichkeit des Rotmilans 
sowie der Arten Schwarzstorch, Seeadler und Uhu hinsichtlich Schlaggefährdung und die 
mögliche Beeinträchtigung räumlich-funktionaler Beziehungen vor dem Hintergrund der räum-
lichen Nähe der Potenzialflächen zum SPA. Auch der Kranich reagiert in bis zu 500 m Umkreis 
um Bruthabitate störungsempfindlich gegenüber Windenergieanlagen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen des Vogelschutzgebietes „Waldgebiete in Lauenburg“ können 
daher für die gesamte Fläche der Planfestlegung PR3_LAU_003, PR3_LAU_035 und 
PR3_LAU_302 nicht ausgeschlossen werden. 

Allerdings besteht die Möglichkeit, durch eine Verkleinerung der Fläche PR3_LAU_035 und 
PR3_LAU_302 auf diejenigen Bereiche, die mehr als 1.200 m vom SPA „Waldgebiete in 
Lauenburg“ entfernt liegen, vorbehaltlich einer abschließenden Prüfung auf der Zulassungs-
ebene, erhebliche Beeinträchtigungen zu vermeiden. Es wird davon ausgegangen, dass Kon-
flikte außerhalb der Entfernung von 1.200 m vom EU-Vogelschutzgebiet in der Regel durch 
geeignete Maßnahmen auf der Genehmigungsebene bzw. im laufenden Betrieb der Anlagen 
ausgeschlossen werden. 
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Tab. 7-1:  Ergebnisübersicht über die FFH-Verträglichkeitsprüfungen für die vorgeschlagenen 
Windvorranggebiete 

Flächenbezeichnung Erhebliche Beeinträchtigungen betroffene Arten 

PR3_LAU_003 X für die gesamte Fläche 
nicht auszuschließen 

Schwarzstorch, Rotmilan und  
Seeadler 

 
Teilflächen:  

Kranich und Uhu 

PR3_LAU_035 X für Teilflächen nicht 
auszuschließen 

Schwarzstorch, Rotmilan, 
Kranich und Uhu 

PR3_LAU_302 X für Teilflächen nicht 
auszuschließen 

Schwarzstorch, Rotmilan, Seead-
ler, Kranich und Uhu 
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